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Wer ist Ihr Vertragspartner? 
 

Ihr Vertragspartner ist, je nachdem welche berufliche Tätigkeit Sie ausüben oder bei welchem Arbeitgeber oder Dienstherrn Sie beschäf-
tigt sind, der  
 
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G.Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Alexander Kirchner 
Vorstand: Gottfried Rüßmann (V), Rüdiger Burg, 
Michael Knaup, Dietmar Scheel, Bernd Zens 
Riehler Straße 190 
50735 Köln 
Sitz des Vereins: Köln, Amtsgericht Köln Nr. 42 HRB 8234  
USt-IdNr. DE 122 808 997  
 

oder die 
 

DEVK Allgemeine Versicherungs-AG  
Vorsitzende des Aufsichtsrates: Cosima Ingenschay 
Vorstand: Gottfried Rüßmann (V), Rüdiger Burg, 
Michael Knaup, Dietmar Scheel, Bernd Zens 
Riehler Straße 190 
50735 Köln 
Sitz der Gesellschaft: Köln, Amtsgericht Köln Nr. 42 HRB 7935  
USt-IdNr. DE 811 201 404 
 
Welches Unternehmen Ihren Versicherungsvertrag führt, ergibt sich aus dem Versicherungsschein und den jeweiligen Satzungen der 
Unternehmen. 
 
Was ist die Hauptgeschäftstätigkeit der DEVK und welche Aufsichtsbehörde ist für die DEVK zuständig? 
 

Die beiden oben genannten DEVK-Unternehmen betreiben u. a. folgende Versicherungen: 
•     die Unfallversicherung (Allgemeine Unfallversicherung und Kfz-Unfallversicherung) 
•     die Haftpflichtversicherung 
•     Kfz-Haftpflichtversicherung 
•     Sonstige Kfz-Versicherungen (Fahrzeugvoll- und Fahrzeugteilversicherung) 
•     die Feuer- und Sachversicherung (Feuer-, Einbruch-Diebstahl-, Leitungswasser-, Glas-, Sturm-, Verbundene Hausrat-, Verbundene 

Gebäude-, Caravan-Universal-, Reisegepäck-, Elementar- und Allgefahrenversicherung) 
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde für diese beiden DEVK-Unternehmen ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
- Bereich Versicherungen -  
Graurheindorfer Straße 108  
53117 Bonn  
 
Was sind die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung? 
 

Welche Leistungen der Versicherer im Versicherungsfall zu erbringen hat, ergibt sich aus der jeweiligen Versicherung, die Sie bei uns 
abgeschlossen haben. Ein Überblick des Leistungsspektrums finden Sie in den Hinweisen und Erläuterungen, die dieser Verbraucher -
information folgen. 
Generell regeln sich die gegenseitigen Rechte und Pflichten nach dem von Ihnen gestellten Antrag, dem Versicherungsschein, den zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Unternehmenstarifen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, den Besonderen Be-
dingungen, den Zusatzbedingungen, den Erläuterungen und Klauseln, die im Versicherungsantrag angegeben sind bzw. auf die im 
Versicherungsantrag oder Versicherungsschein verwiesen wird. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen. 
 
Sollten Sie Mitglied des DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung, Sach- und HUK-Versicherungsvereins a.G. sein, gilt für ihr Vertrags-
verhältnis zusätzlich die Satzung.  
 
Stellen Sie fest, dass Sie die aufgeführten Vertragsunterlagen nicht oder nicht vollständig besitzen, bitten wir Sie, sich an Ihre zustän-
digen Regionaldirektion zu wenden. 
 
Welche Leistungen Ihre jeweilige Versicherung umfasst und wann unsere Entschädigungszahlung im Schadenfall fällig wird, 
entnehmen Sie bitte den jeweiligen Erläuterungen und Hinweisen sowie den geltenden Versicherungsbedingungen. Die Versicherungs-
bedingungen sind Bestandteil der Ihnen vorliegenden Kundeninformation und sind in diesem Heft abgedruckt. 
 
Wie hoch ist der Gesamtpreis der Versicherung und welcher Beitrag entfällt bei Abschluss von mehreren selbstständigen Versicherungs-
verträgen auf die einzelnen Versicherungen? 
 

Die von Ihnen zu entrichtenden Beiträge ergeben sich aus den zum Vertragsschluss gültigen Unternehmenstarifen, die für Ihre Person 
maßgeblich sind. Die konkrete Höhe des Beitrags können Sie dem Antrag entnehmen, den Sie bei Antragstellung als Kopie zusammen 
mit dieser Kundeninformation erhalten. Sollten Sie bei uns mehrere Versicherungen beantragt haben, werden die einzelnen Beiträge 
auf dem Antrag und auf dem Versicherungsschein einzeln ausgewiesen. Die im Antrag und Versicherungsschein genannten Beiträge 
enthalten die Versicherungsteuer, in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Höhe.  
 
Wann und wie ist der Versicherungsbeitrag zu zahlen? 
 

Hinweise und Erläuterungen zur Fälligkeit und Zahlung des Erst- und Folgebeitrags können Sie dem Versicherungsschein und den Ver-
sicherungsbedingungen entnehmen. Die mit Ihnen vereinbarte Zahlungsweise des Beitrags wird von uns zum Fälligkeitszeitpunkt be-
achtet.
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Welche der Ihnen erteilten Informationen sind befristet? 
 

Die Informationen zum Versicherungsvertrag sind so lange wirksam, wie der mit Ihnen geschlossene Versicherungsvertrag unverändert 
bestehen bleibt. Spätere Änderungen im Versicherungsschutz, die von Ihnen beantragt werden, können auch Änderungen bei den Ver-
tragsinformationen nach sich ziehen. 
 
Wie kommt der Vertrag zustande und wann beginnt der Versicherungsschutz? 
 

Der Versicherungsvertrag wird durch einen Antrag von Ihnen angebahnt. Bei Antragstellung erhalten Sie rechtzeitig vor Ihrer Unterschrift 
eine Durchschrift des Versicherungsantrages, die in dieser Kundeninformation zusammengefassten Verbraucherinformationen, die Er-
läuterungen und Hinweise sowie die Versicherungsbedingungen, die dem künftigen Vertrag zugrunde liegen, um Ihnen auf diese Weise 
eine Prüfung des gewünschten Versicherungsschutzes zu ermöglichen.  
 
Bei einem Antrag, der auf Ihren Wunsch hin telefonisch bei uns eingeht und der deswegen eine rechtzeitige Information in Textform 
(schriftlich oder in anderer lesbarer Form) vor Ihrer Vertragserklärung nicht zulässt, erhalten Sie die zuvor genannte Kundeninformation 
unverzüglich nach Vertragsschluss zusammen mit dem Versicherungsschein. Dies gilt auch bei einer Antragstellung durch ein anderes 
Fernkommunikationsmittels, welches eine rechtzeitige Information vor Ihrer Vertragserklärung auf Grund der technischen Gegebenheiten 
nicht zulässt. 
 
Wir prüfen sodann Ihren Antrag nach Eingang bei der DEVK und entscheiden, ob wir ihn in der von Ihnen gestellten Form annehmen 
können. Erhalten Sie von uns einen Versicherungsschein und widerrufen Sie ihre Vertragserklärung nicht, kommt der Versicherungs-
vertrag zustande.  
 
Der Versicherungsschutz beginnt zum beantragten Datum, wenn Sie den Erstbeitrag rechtzeitig und unverzüglich zahlen. Nähere Ein-
zelheiten hierzu und die Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung können Sie dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedin-
gungen entnehmen. 
 
Wann können Sie Ihre Vertragserklärung widerrufen und welche Folgen hat ein wirksamer Widerruf? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie lange läuft der Vertrag und welche Kündigungsmöglichkeiten haben Sie? 
 

Die Versicherung wird zunächst bis zum 1. Januar des folgenden Jahres, nachts 00:00 Uhr, und für das gesamte nächste Kalenderjahr 
abgeschlossen. Mit dem Ablauf der Vertragszeit verlängert sich der Vertrag um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend, 
wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf dem anderem Vertragspartner eine Kündigung in Textform zugegangen ist. 
 
Nach einem Versicherungsfall kann innerhalb eines Monats (Eingang beim Empfänger) unter den in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen genannten Voraussetzungen gekündigt werden. Nähere Einzelheiten hierzu und weitere außerordentliche Kündigungs -
möglichkeiten können Sie den Versicherungsbedingungen entnehmen. 
 
Welches Recht und welche Vertragssprache wird angewandt? 
 

Für das Versicherungsverhältnis und die vorvertraglichen Beziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Vorabinfor-
mationen, der Vertragsabschluss und die Kommunikation mit Ihnen während der Vertragslaufzeit erfolgen ausschließlich in deutscher 
Sprache.
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Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 60 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit den §§ 1 
bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben, jedoch nicht vor Erfüllung 
unserer Pflichten gemäß § 312i Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 
richten an: DEVK Versicherungen, Riehler Straße 190, 50735 Köln. 
 
Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Wider-
rufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es 
sich pro Tag um einen Beitrag in Höhe von 1/360 des für ein Jahr zu zahlenden Beitrags, der sich aus dem Versicherungsschein ergibt.  
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der 
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzu-
gewähren und gezogene Nutzung (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung

Wichtiger Hinweis: 
 
Aufgrund europarechtlicher Vorschriften müssen wir auf folgenden Umstand hinweisen: 
 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 
 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem 
nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
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Welche Hilfe können Sie bei Fragen oder Meinungsverschiedenheiten mit uns in Anspruch nehmen? 
 

 
Bei Fragen und Kritik hilft Ihnen unsere für Sie zuständige Regionaldirektion gerne weiter. 
 
Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihres Anliegens nicht zufrieden sind und Anlass zur Beschwerde haben, können Sie sich aber auch an 
folgende Kontaktadresse wenden. 
 
Vorstand der DEVK 
Ressort Qualitätsmanagement 
Riehler Straße 190 
50735 Köln 
 

Wir antworten auf Ihre Beschwerde innerhalb von acht Tagen. Sollte sich die Bearbeitung verzögern, werden wir Sie über die Gründe 
informieren. 
 

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die 
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht (BaFin) 
- Bereich Versicherungen - 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
 

Unser Versicherungsunternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann. Sie können damit das kostenlose, außergericht-
liche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie Ihren Anspruch zuvor erfolglos bei Ihrem 
Versicherungsunternehmen geltend gemacht haben und dass über den Gegenstand der Beschwerde noch kein Gericht eine Sachent-
scheidung getroffen hat oder die Streitigkeit bei einem Gericht anhängig ist. 
 
Sie erreichen den Ombudsmann unter: 
 
Internet:    www.versicherungsombudsmann.de 
E-Mail:      beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
 
Postfach:   08 06 32, 10006 Berlin 
 
Telefon:     0800 3696000 (Anruf aus dem deutschen Telefonnetz kostenfrei)  
Fax:           0800 3699000 (Fax aus dem deutschen Telefonnetz kostenfrei)  
 
EU-Plattform zur Online-Streitbeilegung: 

  

Die Europäische Kommission stellt seit Februar 2016 eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten bereit. Die so-
genannte OS-Plattform fungiert als zentrale Anlaufstelle für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen. Sie regelt 
Streitigkeiten, die aus online geschlossenen Kauf- oder Dienstleistungsverträgen (z. B. über eine Internetseite, eine mobile Anwen-
dung oder per E-Mail) entstehen. Neben allgemeinen Informationen zur außergerichtlichen Streitschlichtung bietet sie die Möglich-
keit, Streitfälle zur Schlichtung einzureichen.  

  

Internet: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ 
 

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt. Welches Gericht für Klagen gegen uns zuständig ist, können 
Sie den Versicherungsbedingungen entnehmen.
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Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahrengruppen gemäß §§ 1 bis 9 nicht genommen ist, entfallen die diese Gefahren 
betreffenden Bestimmungen. 
 
 

§ 1 

Feuerversicherung 

1.    Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch  

a)   Brand, Rauch- und Ruß  

b)   Blitzschlag  

c)    Explosion, Verpuffung, Aufprall eines Meteoriten, Implosion, Überschalldruckwellen  

d)   Schäden durch Luftfahrzeuge  

e)   Fahrzeuganprall von Land,- Wasser- oder Schienenfahrzeugen  

f)    Sengschäden  

g)   Löschen, Niederreißen oder Ausräumen infolge eines dieser Ereignisse 
 

      zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 
 
2.    Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsmäßigen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft 

auszubreiten vermag. 
 
      Entschädigung wird auch geleistet für Brandschäden an den versicherten Sachen 

•     durch Nutzwärme, 
•     wenn diese einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden, 
•     durch Rauch und Ruß, die durch eine Fehlfunktion einer Verbrennungseinrichtung oder Feuerstelle innerhalb des versicherten 

Betriebes entstanden sind. 
 
      Rauchschäden sind eine unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung der versicherten Sachen durch Rauch, der plötzlich aus der 

Verbrennungseinrichtung oder Feuerstelle bestimmungswidrig austritt. 
 
3.    Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.  
 
4.    Explosion (auch Detonation oder Verpuffung) ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötz-

lich verlaufende Kraftäußerung.  
 
      Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt ausschließlich dann vor, 

•     wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, 
•     dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. 

 
      Wird im Inneren eines Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung 

nicht erforderlich. 
 
      Aufprall eines Meteoriten ist jede unmittelbare Beschädigung oder Zerstörung versicherter Sachen durch die Berührung mit einem 

Festkörper kosmischen Ursprungs, der die Erdatmosphäre durchquert und den Erdboden erreicht.  
 
      Versicherungsschutz besteht auch bei der Detonation eines Blindgängers. Blindgänger sind Munition wie Patronen, Granaten oder 

Bomben, die nach ihrer Verwendung (Abschuss oder Abwurf) nicht oder nicht vollständig explodiert sind.  
 
      Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren 

Unterdrucks. 
 
      Überschalldruckwellen sind Druckwellen, die durch ein Luftfahrzeug entstehen, das die Schallgrenze durchfliegt. 
      Entschädigung gilt für versicherte Sachen, die durch Druckwellen unmittelbar zerstört oder beschädigt werden, sofern diese Druck-

wellen durch Überschalldruckwellen eines Flugzeugs entstehen.
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A. – Allgemeine Bedingungen für die DEVK Vielschutz-Sachversicherung 

       Stand 01.10.2020

§ 1     Feuerversicherung 
§ 2     Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung 
§ 3     Leitungswasserversicherung 
§ 4     Sturmversicherung 
§ 5     Elementarschadenversicherung 
§ 6     Versicherung Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung, 
          böswilliger Beschädigungen 
§ 7     Glasversicherung 
§ 8     Mehrkostenversicherung 
§ 9     Elektronikversicherung 
§ 10    Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
§ 11    Versicherte Sachen 
§ 12   Versicherte Kosten 
§ 13   Versicherungsort 
§ 14   Versicherungswert 
§ 15   Gefahrumstände bei Vertragsabschluss  
§ 16   Gefahrerhöhung 
§ 17   Sicherheitsvorschriften, Rechtsfolgen der Obliegenheits- 
          verletzung

§ 18   Beitrag, Beginn und Ende der Haftung 
§ 19   Mehrfache Versicherung, Überversicherung 
§ 20   Versicherung für fremde Rechnung 
§ 21   Entschädigungsberechnung, Unterversicherung 
§ 22   Entschädigungsgrenzen 
§ 23   Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versiche- 
          rungsfall 
§ 24   Besondere Verwendungsgründe 
§ 25   Sachverständigenverfahren 
§ 26   Zahlung der Entschädigung 
§ 27   Wiederherbeigeschaffte Sachen 
§ 28   Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
§ 29   Schriftliche Form, Zurückweisung von Kündigungen 
§ 30   Vollmacht des Versicherungsvertreters 
§ 31   Gerichtsstände, Anzuwendendes Recht, Verjährung 
§ 32   Gesetzliche Vertreter, Repräsentanten 
§ 33   Schlussbestimmung
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5.   Schäden durch Luftfahrzeuge 
 
      Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen ist jede unmittelbare Beschädigung oder Zerstörung versicherter Sachen durch die 

Berührung mit einem Fahrzeug des zivilen, militärischen oder sonstigen Flugverkehrs. Gleiches gilt für den Anprall oder Absturz 
seiner Teile oder seiner Ladung. 

 
      Versicherungsschutz besteht auch, wenn das Luftfahrzeug unbemannt ist. Feuerwerksraketen sind keine Luftfahrzeuge.  
 
6.    Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Beschädigung oder Zerstörung versicherter Sachen durch die Berührung mit einem Land,- 

Wasser- oder Schienenfahrzeugen  
 

Nicht mitversichert sind  

a)   Schäden, die von Fahrzeugen verursacht werden, die vom Versicherungsnehmer, dem Benutzer der versicherten Gebäude oder 
deren Arbeitnehmer betrieben werden,  

b)   Schäden durch Verschleiß,  

c)    Schäden an Fahrzeugen,  

d)   Schäden an Zäunen, Straßen und Wegen. 
 
7.    Sengschaden ist ein örtlich begrenzter Schaden durch Hitzeeinwirkung oder Glut, der durch Verfärbung der versengten Stellen 

sichtbar wird.  
 
      Versicherungsschutz für Sengschäden besteht an fest mit dem Untergrund verklebten Bodenbelägen. 
 
8.    Die Versicherung erstreckt sich nicht auf  

a)   Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die 
an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen,  

b)   Schäden, die durch die Wirkung des elektrischen Stromes an elektrischen Einrichtungen mit oder ohne Feuererscheinung ent-
stehen (z. B. durch Überstrom, Überspannung, Isolationsfehler, wie Kurz-, Windungs-, Körper- oder Erdschluss, unzureichende 
Kontaktgabe, Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen),  

c)    Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen, es sei denn, dass der Blitz unmittelbar auf diese Sachen übergegangen ist. 
 
9.    Folgeschäden sind durch Nr. 8 a) nicht ausgeschlossen. 
 
      Durch Nr. 8 b) und 8 c) sind Folgeschäden nicht ausgeschlossen soweit sie Folgeschäden von Brand- oder Explosionsschäden sind. 
 
      Die Ausschlüsse gemäß Nr. 8 a) bis 8b) gelten nicht für Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen 

eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirklich hat. 
 
10.  Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen außerdem nicht auf Schäden an versicherten Sachen und 

nicht auf versicherte Kosten, die durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhe, Erdbeben oder Kernenergie verursacht werden. 
Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden, die durch Kampfmittel aus abgeschlossenen Kriegshandlungen in Deutschland entstehen.  

 
§ 2  

Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung 

1.    Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
 

a)   Einbruchdiebstahl 
 

b)   Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks 
 

c)    Raub auf Transportwegen 
 

d)   Vandalismus nach einem Einbruchdiebstahl 
 

      oder durch den Versuch einer solchen Tat abhandenkommen, zerstört oder beschädigt werden. 
 
2.    Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 
 

a)   in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge eindringt; ein 
Schlüssel ist falsch, wenn die Anfertigung desselben für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder 
gebilligt worden ist; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte 
Sachen abhandengekommen sind 

 

b)   in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel oder andere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen 
 

c)    aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude eingeschlichen oder 
dort verborgen gehalten hatte 

 

d)   in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß Nr. 3 a) oder 
3 b) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten 

 

e)   in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüssel eindringt, oder dort ein Behältnis mittels richtiger Schlüssel öffnet, 
die er durch Einbruchdiebstahl oder außerhalb des Versicherungsorts durch Raub an sich gebracht hatte. 

 

      Werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruchdiebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen Voraussetzungen gemäß 
§ 13 Nr. 4 versichert sind, gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt 
hat durch 

 

ea)   Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 2 b) aus einem Behältnis das mindestens die gleiche Sicherheit wie die Behältnisse bietet, in 
denen die Sachen versichert sind. 

 

eb)  Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen die Sachen versichert sind, zwei Schlösser besitzen und alle zugehörigen 
Schlüssel, Schlüssel zu verschiedenen Schlössern voneinander getrennt, außerhalb des Versicherungsortes verwahrt werden. 

 

ec)   Raub außerhalb des Versicherungsorts.
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      Bei Türen von Behältnissen oder Tresorräumen gemäß § 13 Nr. 4 mit einem Schlüsselschloss und einem Kombinationsschluss 
steht es dem Raub des Schlüssels gleich, wenn der Täter gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer 
eines der Mittel gemäß Nr. 3 a) oder 3 b) anwendet, um sich die Öffnung des Kombinationsschlosses zu ermöglichen 

 

f)    in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüssel eindringt, die er – auch außerhalb des Versicherungsorts – durch 
Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Dieb-
stahl der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte. 

 
3.    Raub liegt vor, wenn 
 

a)   gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, um dessen Widerstand gegen die 
Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten 

 

b)   der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine 
Gewalttat mit Gefahr für Leib und Leben angedroht wird, die innerhalb des Versicherungsorts – bei mehreren Versicherungsorten 
innerhalb desjenigen Versicherungsorts, an dem auch die Drohung ausgesprochen wird – verübt werden soll 

 

c)    dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen weggenommen werden, weil sein körperlicher 
Zustand infolge eines Unfalls oder in Folge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursache beeinträchtigt und dadurch seine 
Widerstandskraft ausgeschaltet ist. 

 

      Einem Arbeitnehmer stehen volljährige Familienangehörige des Versicherungsnehmers gleich, denen dieser die Obhut über 
die versicherten Sachen vorübergehend überlassen hat. Das Gleiche gilt für Personen, die durch den Versicherungsnehmer mit 
der Bewachung der als Versicherungsort vereinbarten Räume beauftragt sind. 

 
4.    Für Raub auf Transportwegen gilt abweichend von Nr. 3: 
 

a)   Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen gleich, die in seinem Auftrag den Transport durchführen. Dies gilt jedoch 
nicht, wenn der Transportauftrag durch ein Unternehmen durchgeführt wird, das sich gewerbsmäßig mit Geldtransporten be-
fasst. 

 

b)   Die den Transport durchführenden Personen, gegebenenfalls auch der Versicherungsnehmer selbst, müssen für diese Tätigkeit 
geeignet und Volljährig sein. Im Übrigen gilt § 22 Nr. 3 und Nr. 4. 

 

c)    In den Fällen von Nr. 3 b) liegt Raub nur vor, wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle verübt werden soll. 
 
5.    Sind Schäden durch Raub auf Transportwegen versichert, so leistet der Versicherer, wenn der Versicherungsnehmer bei der Durch-

führung des Transports nicht persönlich mitwirkt, Entschädigung bis zu 12.800 Euro je Versicherungsfall auch für Schäden, die 
ohne Verschulden einer der den Transport ausführenden Personen entstehen 

 
a)   durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen an diesen Personen 

 

b)   durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an diesen Personen 
 

c)    durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittelbarer körperlicher Obhut dieser Person befinden 
 

d)   dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu betreuen. 
 
6.    Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf einer der in Nr. 2 a), 2 e) oder 2 f) bezeichneten Arten in den Versi-

cherungsort eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt. 
 
7.    Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden an versicherten Sachen und nicht auf 

versicherte Kosten, die verursacht werden 
 

a)   durch vorsätzliche Handlungen von Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben oder bei 
ihm wohnen, es sei denn, dass dadurch die Tat weder ermöglicht noch erleichtert wurde 

 

b)   durch vorsätzliche Handlungen von Arbeitnehmern des Versicherungsnehmers, es sei denn, dass die Tat nur außerhalb des Ver-
sicherungsortes oder nur zu einer Zeit vorbereitet und begangen worden ist, zu der die als Versicherungsort vereinbarten 
Räume für diese Arbeitnehmer geschlossen waren 

 

c)    durch Raub auf Transportwegen, wenn und solange eine größere als die vereinbarte Zahl von Transporten gleichzeitig unterwegs 
ist oder wenn der Schaden durch vorsätzliche Handlung einer der mit dem Transport beauftragten Personen entstanden ist 

 

d)   durch Brand, Explosion oder bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser, auch wenn diese Schäden in Folge eines Ein-
bruchdiebstahls oder Raubs entstehen; für Schäden gemäß Nr. 5 b) gilt dieser Ausschluss nicht. 

 
§ 3 

Leitungswasserversicherung 

1.    Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden. 
 
2.    Leitungswasser im Sinn dieser Bedingungen ist Wasser, das 
 

a)   aus den fest verlegten Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung 
 

b)   aus den sonstigen mit dem Rohrsystem fest verbundenen Einrichtungen der Wasserversorgung 
 

c)    aus den Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung 
 

d)   aus Einrichtungen von Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen 
 

e)   aus Aquarien oder Wasserbetten. Es wird keine Entschädigung am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch entsteht, das 
Wasser aus dem Aquarium ausgetreten ist, geleistet.  

 

      bestimmungswidrig ausgetreten ist. 
 
3.    Versichert sind auch Frostschäden an sanitären Anlagen und leitungswasserführenden Installationen, sowie Frost- und sonstige 

Bruchschäden an deren Zu- und Ableitungsrohren, soweit der Versicherungsnehmer als Mieter diese Anlagen oder Rohre für seine 
gewerbliche Nutzung angeschafft oder übernommen hat und für sie das Risiko trägt (Gefahrtragung). 
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4.   Der Versicherer leistet ferner Entschädigung für versicherte Sachen, die in Folge eines Versicherungsfalls nach Nr. 1 bis Nr. 3 
 

a)   abhandengekommen oder 
 

b)   durch Niederreißen oder Ausräumen zerstört oder beschädigt werden. 
 
5.    Von der Versicherung ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
 

a)   Plansch- oder Reinigungswasser 
 

b)   Wasser aus Sprinklern oder aus Düsen von Berieselungsanlagen 
 

c)    Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Hochwasser oder Witterungsniederschlag oder einen durch diese 
Ursachen hervorgerufenen Rückstau 

 

d)   Schwamm 
 

e)   Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser (Nr. 2), die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat 
 

f)    Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung, ferner durch 
Löschen, Niederreißen oder Ausräumen bei diesen Ereignissen. 

 

      Die Ausschlüsse gemäß Nr. a) bis e) gelten nicht für Schäden gemäß Nr. 3. Die Ausschlüsse gelten ferner nicht für Schäden gemäß 
Nr. 1, soweit sie Folgeschäden eines Schadens gemäß Nr. 3 sind. 

 
§ 4 

Sturm-/Hagelversicherung 

1.    Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen 
 

a)   durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich ver si cherte 
Sachen befinden, 

 

b)   dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, 
in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft, 

 

c)    als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen, 
 

d)   durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, 
in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind, 

 

e)   dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten 
Gebäude oder Gebäuden, in den sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.  

 
2.    Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 62 km/ 

Stunde). 
 
      Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nach weist, 

dass 
 

a)   die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand der an 
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass 

 

b)   der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten 
Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbunden Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann.  

 
3.    Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 
 
4.    Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 

 
a)   Sturmflut, 

 

b)   Eindringen von Regen, Hagel, Schnee der Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder 
andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden 
darstellen, 

 

c)    Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, 
 

d)   Lawinen, 
 

e)   Erdbeben. 
 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
 

a)   Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen 
Sachen, 

 

b)   im Freien befindlichen beweglichen Sachen, 
 

c)    Sachen, die an der Außenseite des Gebäudes angebracht sind (z. B. Schilder, Leuchtröhrenanlagen, Markisen, Blendläden, An-
tennenanlagen), elektrische Freileitungen, einschließlich Ständer und Masten sowie Einfriedungen, 

 

d)   Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen 
ist (Montageobjekte). 

 
§ 5 

Elementarschadenversicherung 

1.    Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
 

a)     Überschwemmung; Rückstau nur soweit besonders vereinbart,
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b)    Erdbeben, 
 

c)     Erdfall, Erdrutsch, 
 

d)    Schneedruck, Lawinen, 
 

e)     Vulkanausbruch 
 

      zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 
 

2.    Überschwemmung, Rückstau 
 

a)   Überschwemmung ist eine Überflutung, der an das Gebäude unmittelbar angrenzenden Geländeoberfläche, verursacht durch 
erhebliche Mengen von Oberflächenwasser. Diese gilt nur, wenn 

 

aa) eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
 

bb) Witterungsniederschläge (Regen, Schnee, Schneeschmelze, Eiskörner, Graupel oder Hagel) 
 

cc) ein Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von aa) oder bb) 
 

      die Überflutung verursacht haben.  
 

      Versichert ist auch, wenn Oberflächenwasser infolge von 
 

•       Witterungsniederschlägen 
 

•       der Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
 

durch Kelleraußentüren oder Kellerschächten in das Gebäude eindringt.  
  

Dabei müssen Witterungsniederschläge in einer Menge von mehr, 
 

•       als 25 mm pro Quadratmeter gerechnet auf einen Zeitraum von einer Stunde 
 

•       als 35 mm pro Quadratmeter gerechnet auf einen Zeitraum von sechs Stunden niedergegangen sein. 
 

b)   Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässer oder durch Witte-
rungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohen oder damit verbundenen Einrichtungen in 
das Gebäude eindringt.  

 

3.    Erdbeben 
 

a)   Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erd innern ausgelöst 
wird. 

 

b)   Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
 

aa)   die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden im ein-
wandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder  

 

bb)  der Schaden wegen des einwandfreien Zustands der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann. 
 

4.   Erdfall 
 

      Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen. 
 

      Nicht versichert sind Schäden durch: 
 

a)   ungenügende Verdichtung des Untergrundes vor Baubeginn oder fehlerhafte Gründungsvarianten (zum Beispiel Flächengrün-
dung statt Pfahlgründung bei plastischen Bodenarten) 

 

b)   Absenkung des Grundwasserspiegels 
 

c)    Austrocknungs- und Schrumpfprozesse im Untergrund. 
 
5.   Erdrutsch 
 

      Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen. 
 
6.   Schneedruck 
 

      Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen 
 
7.   Lawinen 
 

      Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang verursachten Druckwelle. 
 
8.   Vulkanausbruch 
 

      Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen 
oder dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen. 

 
9.   Nicht versicherte Schäden 
 

      Nicht versichert sind 
 

a)   Schäden an versicherten Sachen, die sich in Gebäuden befinden, die nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren 
Zweck nicht benutzbar sind  

 

b)   Schäden an in freiem befindlichen beweglichen Sachen 
 

c)    ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen – Schäden durch 
 

aa)   Sturmflut 
 

bb)  Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (siehe Nr. 2).
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§ 6 

Versicherung Innerer Unruhen, Streik oder Aussperrung, böswilliger Beschädigungen 

1.    Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
 

a)   innere Unruhen 
 

b)   Streik oder Aussperrung 
 

c)    böswillige Beschädigungen 
 
      zerstört oder beschädigt werden. 
      Der Versicherer leistet auch Entschädigung für versicherte Sachen, die durch ein Ereignis nach Nr. 1 a) und Nr. 1 b) abhanden kommen.  
 

      Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden an Sachen von Betriebsangehörigen. 
 
2.    Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile des Volks in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden 

Weise in Bewegung geraten und unmittelbar Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 
 
3.    Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig 

großen Zahl von Arbeitnehmern. 
 

      Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete, planmäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeit-
nehmern. 

 

      Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die unmittelbar durch Handlungen der streikenden oder ausgesperrten 
Arbeitnehmer im Zusammenhang mit einem Streik oder bei Widerstand gegen eine Aussperrung zerstört oder beschädigt werden. 

 
4.    Als böswillige Beschädigung gilt jede vorsätzliche, unmittelbare Beschädigung oder Zerstörung von versicherten Sachen. 
 

      Nicht versichert sind Schäden durch Betriebsangehörige oder fremde im Betrieb tätige Personen. 
 
5.    Ein Anspruch auf Entschädigung für Schäden durch innere Unruhen, Streik oder Aussperrung oder böswillige Beschädigung be-

steht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlichrechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann. 
 
 

§ 7 

Glasversicherung 

1.    Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden. 
 
2.    Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 
 

a)   Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. Schrammen, Muschelausbrüche) 
 

b)   Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolierverglasungen („Anlaufen“ bzw. „Blindwerden“ von Isolierver-
glasungen) 

 
c)    Schäden durch   

–      Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung, Löschen, 
Niederreißen oder Ausräumen bei diesen Ereignissen,  

–      Einbruchdiebstahl, Vandalismus  

–      Sturm, Hagel,  

–      Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch, 
 

es sei denn, dass für diese oben unter Nr. 2c) genannten Schäden und Gefahren keine anderweitige Versicherung besteht. 
 
3.    Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten, fertig eingesetzten oder montierten 
 

a)   Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas 
 

b)   Scheiben und Platten aus Kunststoff 
 

c)    Platten aus Glaskeramik 
 

d)   Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff 
 

e)   Glasbausteine und Profilbaugläser 
 

f)    sonstige Sachen 
 

4.    Nicht versichert sind Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind. 
 
 

§ 8 

Betriebsunterbrechungsversicherung/Mehrkostenversicherung 

1.    Wird der im Versicherungsvertrag bezeichnete Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Raub-, 
Vandalismus-, Sturm- und Hagel- oder Leitungswasserschadens unterbrochen, der nach den vereinbarten Allgemeinen Bedingungen 
für die DEVK Vielschutz-Sachversicherung dem Grunde nach entschädigungspflichtig ist, ersetzt der Versicherer den dadurch in 
dem Betrieb des Versicherungsnehmers entstehenden Unterbrechungsschaden. 

 
      Der Versicherer leistet Entschädigung für entgangenen Gewinn aus dem Umsatz der hergestellten Erzeugnisse und der gehandelten 

Waren sowie der Gewinn aus Dienstleistungen und die fortlaufenden Kosten des versicherten Betriebs. 
 

a)   Nicht versichert sind 
 

aa)   Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren, soweit es sich nicht um Aufwendungen zur 
Betriebserhaltung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für Energiefremdbezug handelt
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ab)  Umsatzsteuer, Verbrauchsteuern und Ausfuhrzölle 
 

ac)   Ausgangsfrachten, soweit keine fortlaufenden vertraglichen Zahlungsverpflichtungen entgegenstellen, und Paketporti 
 

ad)  umsatzabhängige Versicherungsprämien 
 

ae)   umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhängige Erfindervergütungen 
 

af)   Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen, beispielsweise 
aus Kapital-, Spekulations- oder Grundstücksgeschäften 

 

      Gleiches gilt für die Elementarschadenversicherung (§ 5 Nr. 1 a) bis e), soweit hierzu Versicherungsschutz vereinbart ist. 
 
2.    Ebenfalls versichert sind Mehrkosten infolge eines Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Raub-, Vandalismus-, Sturm- und Hagel oder 

Leitungswasserschadens.  
 
      Mehrkosten sind Kosten, die im versicherten Betrieb normalerweise nicht entstehen und nach einem, im Rahmen der vereinbarten 

Allgemeinen Bedingungen für die DEVK Vielschutz-Sachversicherung, entschädigungspflichtigen Schaden von dem versicherten 
Betrieb zur Fortführung aufgewendet werden müssen. 

 
      Versichert ist jede Art von zeitabhängigen Mehrkosten, insbesondere für die 
 

a)   Benutzung fremder Grundstücke, Gebäude, Räume, Anlagen oder Einrichtungen 
 

b)   Inanspruchnahme von Lohn- und Dienstleistungen 
 

c)    zur Erhaltung des Kundenstamms erforderlichen Maßnahmen. Diese werden bis zu 25 Prozent der Versicherungssumme ersetzt. 
Darüber hinausgehende Aufwendungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Versicherers 

 

d)   Zuschläge für Eilfracht, Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeiten 
 

e)   beschleunigte Ersatzbeschaffung bzw. Wiederherstellung. 
 

      Gleiches gilt für die Elementarschadenversicherung (§ 5 Nr. 1 a) bis e), soweit hierzu Versicherungsschutz vereinbart ist. 
 
3.    Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
 

a)   außergewöhnliche Ereignisse, die während der Unterbrechung eintreten 
 

b)   behördlich angeordnete Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen 
 

c)    den Umstand, dass zerstörte, beschädigte oder abhanden gekommene Sachen anlässlich der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung geändert, verbessert oder überholt werden 

 

d)   Aufwendungen, die mit der Behebung von Sachschäden in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen 
 

e)   Aufwendungen von Versicherungsprämien 
 

4.    Der Versicherer haftet für den Unterbrechungsschaden und die Mehrkosten, die innerhalb von zwölf Monaten seit Eintritt des 
Sachschadens entstehen (Haftzeit). 

 
5.    Der Versicherer haftet höchstens bis zur vereinbarten Versicherungssumme. 
 
6.    Abweichend von § 75 VVG verzichtet der Versicherer auf den Einwand der Unterversicherung. 
 
7.    Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen – ersparte Kosten werden angerechnet. 
 

§ 9 

Elektronikversicherung 

1.    Der Versicherer leistet Entschädigung für Sachschäden an versicherten Sachen durch vom Versicherungsnehmer oder dessen 
Repräsentanten nicht rechtzeitig vorhergesehene Ereignisse und sofern diese Ereignisse nicht gemäß § 1 bis § 8 und der Klau -
sel 0001 versichert sind. 

 
      Entschädigung wird geleistet für Beschädigungen oder Zerstörungen (Sachschäden), insbesondere durch 
 

a)   Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit 
 

b)   Induktion 
 

c)    Feuchtigkeit, Wasser 
 

d)   Vorsatz Dritter, Sabotage 
 

e)   höhere Gewalt 
 

f)    Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler 
 

2.    Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versicherten Sachen wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr 
nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherten 
Sachen insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der 
Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. 

 
      Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet. 
 
3.    Entschädigung für versicherte Daten (§ 11 Nr. 7 bb) wird nur geleistet, wenn der Verlust oder die Veränderung der Daten in Folge 

eines dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren. 
 
4.    Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für Schaden durch betriebsbedingte normale 

und betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädi-
gung geleistet Nr. 2 bleibt unberührt.
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5.   Ist der Beweis für das Vorliegen der Ursachen gemäß § 10 Nr. 1 und 2 nicht zu erbringen, genügt die überwiegende Wahrschein-
lichkeit, dass der Schaden auf diese Ursache zurückzuführen ist. 

 
6.    Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen außerdem keine Entschädigung für Schäden, für die ein Dritter 

als Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat. 
 

      Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, leistet der Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschädi-
gung, dass ein Dritter für den Schaden einzutreten hat und bestreitet der Dritte dies, behält der Versicherungsnehmer zunächst die 
bereits gezahlte Entschädigung. 

 

      § 86 VVG gilt für diese Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des Versi-
cherers außergerichtlich und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen. 

 

      Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer einer Weisung des Versicherer nicht folgt oder soweit der 
Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet. 

 
7.    Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Röhren (z. B. Bildröhren, Hochfrequenzleistungsröhren, Röntgenröhren, Laserröhren) 

und Zwischenbildträger (z. B. Selentrommeln). 
 

§ 10 

Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

1.    Krieg und andere kriegsähnliche Ereignisse 
      Die Vielschutz-Sachversicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähn-

liche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden, die durch Kampfmittel 
aus abgeschlossenen Kriegshandlungen in Deutschland entstehen. 

 
2.    Kernenergie 
      Die Vielschutz-Sachversicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nu-

kleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 
 
3.    Führt der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei, so kann der Versicherer 

von der Entschädigungspflicht frei sein. Ist die vorsätzliche Herbeiführung eines Schadens durch ein rechtskräftiges Strafurteil fest-
gestellt, gelten insoweit diese Voraussetzungen als bewiesen. 

 
§ 11 

Versicherte Sachen 

1.    Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen. 
 
2.    Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer 
 

a)   Eigentümer ist 
 

b)   sie unter Eigentumsvorbehalt erworben hat 
 

c)    sie sicherungshalber übereignet hat und soweit für sie gemäß § 97 Abs. 1 Satz 2 VVG dem Erwerber ein Entschädigungsanspruch 
nicht zusteht. 

 
3.    Über Nr. 2 hinaus ist fremdes Eigentum versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und dem Versiche-

rungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung oder Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versi-
cherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versiche-
rungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen. 

 
4.    Die Versicherung gemäß Nr. 2 b), Nr. 2 c) und Nr. 3 gilt für Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers. In den 

Fällen der Nr. 3 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswerts, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur das Interesse des 
Eigentümers maßgebend. 

 
5.    Ist Versicherung der Betriebseinrichtung vereinbart, fallen hierunter nicht 
 

a)   Bargeld 
 

b)   Urkunden, wie z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere 
 

c)    Akten, Pläne, Geschäftsbücher, Karteien, Zeichnungen, Lochkarten, Magnetbänder, Magnetplatten und sonstige Datenträger 
 

d)   Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende Produktion nicht 
mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen 

 

e)   zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen 
 

f)    Automaten und Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldausgabeautomaten, soweit nicht der Einschluss 
besonders vereinbart ist. 

 

g) Antiquitäten und Kunstgegenstände 
 
6.    Ist Versicherung von Gebrauchsgegenständen der Betriebs angehörigen vereinbart, sind nur Sachen versichert, die sich üblicherweise 

oder auf Verlangen des Arbeitgebers innerhalb des Versicherungsorts befinden. Bargeld, Wertpapiere und Kraftfahrzeuge sind nicht 
versichert. 

 

      Entschädigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann. 
Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung gemäß § 26 Nr. 1 nur deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden 
des Versicherungsnehmers oder des versicherten Betriebsangehörigen die Entschädigungspflicht aus dem anderen Versicherungs-
vertrag ganz oder teilweise noch nicht geklärt ist, wird der Versicherer unter Vorbehalt der Rückforderung mit Zinsen 1 Prozent unter 
dem jeweiligen Basiszinssatz im Sinne von § 247 BGB, mindestens jedoch 4 Prozent und höchstens 6 Prozent pro Jahr, eine vor-
läufige Zahlung leisten. 

 
7.    In der Elektronik-Versicherung gilt 
 

a)   Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten
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aa)   Anlagen und Geräte der Informations-, Kommunikations-, Medizintechnik, 
 

ab)  sonstige elektrotechnischen oder elektronischen Anlagen und Geräte. 
 

b)   Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind 
 

ba)  Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen) nur versichert, wenn sie vom Benutzer nicht auswechsel-
bar sind (z. B. Festplatten jeder Art) 

 

bb)  Daten (maschinenlesbare Informationen) nur versichert, wenn sie für die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig 
sind (System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten. 

 
c)    Nicht versichert sind 

 

ca)   Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchermaterialien und Arbeitsmittel, z. B. Entwicklerflüssigkeiten, Reagenzien, Toner, Kühl- 
und Löschmittel, Farbbänder, Filme, Bild und Tonträger, Folienkombinationen, präparierte Papiere, Schriftbildträger, Raster-
scheiben, Pipetten, Wechselküvetten, Reagenzgläser 

 

cb)   sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden 
müssen, z. B. Sicherungen, Lichtquellen, nicht wieder aufladbare Batterien, Filtermassen und -einsätze. 

 
§ 12 

Versicherte Kosten 

1.    Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung oder Minderung des Schadens (§ 23 Nr. 1 c) und 1 
d) für geboten halten durfte, hat der Versicherer zu ersetzen. Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte 
Sachen, in der Mehrkostenversicherung für Kosten, betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; 
dies gilt jedoch nicht, soweit Maßnahmen auf Weisung des Versicherers erfolgt sind. Besteht Unterversicherung, so sind die Auf-
wendungen ohne Rücksicht auf Weisungen des Versicherers nur in demselben Verhältnis zu ersetzen wie der Schaden. 

 
      Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehren oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung Verpflichteter werden 

nicht ersetzt. 
 
2.    Für die Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens gilt § 85 VVG. 
 
3.    Soweit dies vereinbart ist ersetzt der Versicherer auch die in Folge eines Versicherungsfalls notwendigen Aufwendungen 
 

a)   für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und 
sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten (Aufräumungs- und Abbruchkosten) 

 
b)   die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte (Feuerlöschkosten) einschließlich Kosten im 

Sinne von Nr. 1, die nach jener Bestimmung nicht zu ersetzen sind 
 

c)    freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben, werden 
bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze ersetzt. 

 

d)   die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von Sachen, die durch vorliegenden 
Vertrag versichert sind, andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen (Bewegungs- und Schutzkosten) 

 

e)   Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für Durchbruch, 
Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen 

 
f)    für die Wiederherstellung von Akten, Plänen, Geschäftsbüchern, Karteien, Zeichnungen, Lochkarten, Magnetbändern, Magnet-

platten und sonstigen Datenträgern einschließlich des Neuwerts (§ 14 Nr. 1 a) der Datenträger 
 
g)   soweit die Wiederherstellung nicht notwendig ist oder nicht innerhalb von drei Jahren seit Eintritt des Versicherungsfalls 

sichergestellt wird, leistet der Versicherer Entschädigung nur in Höhe des gemäß § 14 Nr. 4 berechneten Materialwerts 
 
h)   der Reparaturkosten für provisiorische Maßnahmen zum Schutz versicherter Sachen, wenn nach einem Versicherungsfall bis 

zur Wiederherstellung der endgültigen Schutz- und Sicherungseinrichtungen Öffnungen vorläufig verschlossen werden müssen 
(z. B. Notverschalungen, Notverglasungen) 

 
i)    für Verkehrssicherungsmaßnahmen, die innerhalb oder außerhalb der Schadenstätte zusätzlich für die Beseitigung einer Gefahr 

entstehen und zu deren Beseitigung der Versicherungsnehmer aufgrund rechtlicher Vorschriften oder kommunaler Forderungen 
verpflichtet ist. 

 
4.    In der Einbruchdiebstahlversicherung ersetzt der Versicherer ferner, soweit dies vereinbart ist, auch die in Folge eines Versicherungs-

falls notwendigen Aufwendungen 
 

a)   für die Beseitigung von Schäden, die durch einen Versicherungsfall oder durch den Versuch einer Tat gemäß § 2 Nr. 1 a), 1 b) 
oder 1 d) entstanden sind 

 

aa)   an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schaufensterverglasungen), Rollladen 
und Schutzgitter der als Versicherungsort vereinbarten Räume (Gebäudeschäden) 

 

ab)  an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen Verglasungen) außerhalb des Versicherungsorts. 
 

b)   für Änderungen der Schlösser, Anfertigung neuer Schlüssel, unvermeidbares gewaltsames Öffnen und Wiederherstellung bei 
Abhandenkommen von Schlüsseln von Türen der als Versicherungsort vereinbarten Räume sowie einer zentralen Schließanlage. 
Dies gilt nicht für Türen von Tresorräumen. 

 

      soweit die Wiederherstellung nicht notwendig ist oder nicht innerhalb von drei Jahren seit Eintritt des Versicherungsfalls sicherge-
stellt wird, leistet der Versicherer Entschädigung nur in Höhe des gemäß § 14 Nr. 4 berechneten Materialwerts. 

 
5.    In der Glasversicherung ersetzt der Versicherer ferner die 
 

a)   Aufwendungen für das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen) 
 

b)   Aufwendungen für das Abfahren von Glas- und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder 
Vernichten (Entsorgungskosten)
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c)   Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer nach Maßgabe des § 21 Nr. 7 c) bis f) auch die in Folge  eines Versicherungs-
falls notwendigen Aufwendungen für 

 

ca)   zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z. B. 
Kran- oder Gerüstkosten) 

 

cb)   die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den unter § 7 Nr. 3 genann-
ten versicherten Sachen 

 

cc)   das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutz-
stangen, Markisen usw.) 

 

cd)   die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen 
 
6.    In der Leitungswasserversicherung ersetzt der Versicherer auch notwendige Aufwendungen für Nebenarbeiten nach 

Versicherungsfällen gemäß § 3 Nr. 3. 
 
 

§ 13 

Versicherungsort 

1.    Versicherungsschutz für die im Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen besteht nur innerhalb des Versicherungsorts. Versiche-
rungsorte dürfen nur in der Bundesrepublik Deutschland liegen. 

 
      Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die in Folge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalls 

aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem oder örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört 
werden oder abhandenkommen. Unberührt bleibt jedoch § 24 Nr. 1. 

 

      In der Einbruchdiebstahlversicherung müssen alle Voraussetzungen eines Einbruchdiebstahls (§ 2 Nr. 2), eines Raubs (§ 2 Nr. 3 
und 4) oder eines Vandalismus nach einem Einbruchdiebstahl (§ 2 Nr. 6) innerhalb des Versicherungsorts – bei mehreren Versiche-
rungsorten innerhalb desselben Versicherungsorts – verwirklicht worden sein. Bei Raub auf Transportwegen ist der Ort 
maßgebend, an dem die transportierten Sachen sich bei Beginn der Tat befunden haben. 

 

      Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters herangeschafft werden, 
es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versicherungsorts, an dem auch die Drohung ausgesprochen worden ist. 

       
2.    Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die als Versiche-

rungsort bezeichneten Grundstücke. 
 

      Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen sind in deren Wohnräumen nicht versichert. 
 
3.    Nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art sind versichert 
 

a)   Bargeld 
 

b)   Urkunden, z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere 
 

c)    Briefmarken 
 

d)   Münzen und Medaillen 
 

e)   unbearbeitete Edelmetalle, sowie Sachen aus Edelmetall, ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen 
 

f)    Schmucksachen, Perlen und Edelsteine 
 

g)   Sachen, für die dies besonders vereinbart ist 
 

      Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, bei Versicherung von Juwelier-, Uhrmacher- und Bijouteriegeschäften nicht für 
Schmucksachen und Sachen aus Edelmetallen. 

 
4.    Wenn dies vereinbart ist, sind über Nr. 3 hinaus zusätzliche Sicherheitsmerkmale für das Behältnis oder den Tresorraum erforder-

lich.  
 
5.    Registrierkassen, Rückgeldgeber, Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) und Trinkgeldschweine gelten nicht als 

Behältnisse im Sinne von Nr. 3.  
      Jedoch ist Bargeld auch in diesen Behältnissen bis zum vereinbarten Betrag versichert. Registrierkassen jedoch nur dann, wenn 

diese geöffnet sind. 
 
6.    Bis zu der vereinbarten besonderen Versicherungssumme oder einer vereinbarten Entschädigungsgrenze ist Bargeld, jedoch nicht 

in der Einbruchdiebstahlversicherung, während der Geschäftszeit oder während vereinbarter sonstiger Zeiträume auch ohne Ver-
schluss gemäß Nr. 3 versichert. 

 
7.    Versicherungsort für Schäden durch Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks (§ 2 Nr. 1 b) ist über die in dem Versiche-

rungsvertrag als Versicherungsort bezeichneten Räume hinaus das gesamte Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt. 
 
8.    Versicherungsort für Schäden durch Raub auf Transportwegen (§ 2 Nr. 1 c) ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die Bundes-

republik Deutschland. Der Transportweg beginnt mit der Übernahme versicherter Sachen für einen unmittelbar anschließenden 
Transport und endet an der Ablieferungsstelle mit der Übergabe. 

 
9.   Soweit dies vereinbart ist, sind versicherte Sachen auch innerhalb des Grundstücks auf dem der Versicherungsort liegt versichert 

(Sachen im Freien auf dem Versicherungsgrundstück). 
      Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 
 
10   Gebäudeverglasungen sind nur an ihrem bestimmungsgemäßen Platz versichert. 
 
11.  Versicherungsschutz im Rahmen der Elektronikversicherung besteht auch, während die versicherten Sachen innerhalb des Versi-

cherungsortes transportiert oder bewegt werden.
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§ 14 

Versicherungswert 

1.    Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtungen und der Gebrauchsgegenstände von Betriebsan-
gehörigen ist 

 

a)   der Neuwert 
 

      Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen 
oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag 

 

b)   der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist. 
 

      Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den Abnut-
zungsgrad bestimmten Zustand. 

 

c)    der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu ver-
wenden ist. 

 

      Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielte Verkaufspreis für die Sache oder für das Altmaterial. 
 
2.    Versicherungswert 
 

a)   von Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt, auch soweit sie noch nicht fertiggestellt sind 
 

b)   von Waren, mit denen der Versicherungsnehmer handelt 
 

c)    von Rohstoffen 
 

d)   von Nutzerzeugnissen, 
 

      ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßge-
bend ist der niedrigere Betrag. 

 

      Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertiggestellten eigenen Erzeugnissen durch 
den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.  

 
3.    Versicherungswert von Wertpapieren ist 
 

a)   bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amtlichen Börsen der 
Bundesrepublik Deutschland 

 

b)   bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens 
 

c)    bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 
 

4.    Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas vereinbart wurde, entweder der 
Zeitwert gemäß Nr. 1 b) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. 1 c). 

 
      Dies gilt auch für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für die laufende 

Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichten, sowie für alle sonstigen, in Nr. 1 bis Nr. 3, nicht benannten beweglichen 
Sachen. 

 
5.    Die in der Elektronik-Versicherung vereinbarte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. 
 

a)   Versicherungswert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sachen im Neuzustand (Neuwert) zuzüglich der Bezugs-
kosten (z. B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle und Montage). 

 

b)   Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt, so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzustand zuzüglich 
der Bezugskosten maßgebend. 

 

c)    Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, tritt an dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im Neuzustand zuzüg-
lich der Bezugskosten. 

 

d)   Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis ermittelt werden, ist die Summe der Kosten maßgebend, die not-
wendig waren, um die Sache herzustellen, zuzüglich der Handelsspanne und der Bezugskosten. 

 

e)   Die nach Nr. 5 b) - d) ermittelten Beträge sind entsprechend der Preisentwicklung von Sachen gleicher Art und Güte zu vermin-
dern oder zu erhöhen. 

 
 

§ 15 

Gefahrumstände bei Vertragsabschluss 

1.    Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen 
      Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzu-

zeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem ver-
einbarten Inhalt zu schließen. 

 
      Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 

der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
 
2.    Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

 
a)   Vertragsänderung 
      Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht ange-

zeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, werden die anderen Bedingungen auf Verlan-
gen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
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      Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsiche-
rung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 
b)   Rücktritt und Leistungsfreiheit 
      Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nummer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei 

denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 
 

      Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 

 
      Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-

rungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursäch-
lich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

 
c)    Kündigung 
      Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Ver-

trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

 
d)   Ausschluss von Rechten des Versicherers 
      Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung a), zum Rücktritt b) und zur Kündigung c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn 

der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 
 

e)   Anfechtung 
      Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

 
3.    Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
      Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats 

schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträg-
lich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm je-
weils geltend gemachte Recht begründen. 

 
4.    Rechtsfolgenhinweis 
      Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Ver-

sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 
 
5.    Vertreter des Versicherungsnehmers 
      Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl 

die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der 
Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
6.    Erlöschen der Rechte des Versicherers 
      Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf 

Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

 
§ 16 

Gefahrerhöhung 

1.    Begriff der Gefahrerhöhung 
 

a)   Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhande-
nen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die 
ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wären. 

 
b)   Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach 

dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 
 
c)    Eine Gefahrerhöhung nach Nr. 1 a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen 

als mitversichert gelten soll. 
 
d)   Für die Glasversicherung liegt eine Gefahrerhöhung insbesondere vor, wenn 

 
da)  handwerkliche Arbeiten (z. B. Umbauten, Auf- und Abbau von Gerüsten) am Versicherungsort oder in dessen unmittelbarer 

Umgebung ausgeführt werden 
 
db)  der Betrieb dauernd oder länger als vier Wochen stillgelegt wird 

 
e)   Für die Versicherung gegen Einbruchdiebstahl liegt eine Gefahrerhöhung insbesondere vor, wenn 

 

ea)   bei Antragstellung vorhandene oder im Versicherungsvertrag zusätzlich vereinbarte Sicherungen beseitigt oder vermindert 
werden 

 

eb)  an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt, oder an einem angrenzenden Gebäude Bauarbeiten durchgeführt, 
Gerüste errichtet oder Seil- oder andere Aufzüge angebracht werden 

 

ec)   Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Versicherungsort angrenzen, dauernd oder vorübergehend nicht 
mehr benutzt werden 

 

ed)  der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird (Betriebsferien mit einer Dauer von maximal vier Wochen gelten 
nicht als Stilllegung)
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ee)   nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum Versicherungsort oder für ein Behältnis gemäß § 13 Nr. 4, das Schloss 
nicht unverzüglich durch ein gleichwertiges ersetzt wird; im Übrigen gilt § 2 Nr. 2 e). 

 
2.    Pflichten des Versicherungsnehmers 
 

a)   Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine 
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

 
b)   Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung 

vorgenommen oder gestattet hat, muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 
 
c)    Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-

nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 
 
3.    Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 
 

a)   Kündigungsrecht des Versicherers 
      Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a) kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn 

der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  

 
      Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und 2 c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung 

einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
b)   Vertragsanpassung 
      Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entspre-

chenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. 
 
      Erhöht sich in diesem Fall der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr 

aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen. 

 
4.    Erlöschen der Rechte des Versicherers 
      Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats 

ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Gefahrerhöhung bestanden hat. 

 
5.    Umfang des Versicherungsschutzes bei Gefahrerhöhung 
 

a)   Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, hat der Versicherungsnehmer keinen Versicherungsschutz, wenn er 
seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
b)   Bei einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und 2 c) hat der Versicherungsnehmer bei vorsätzlicher Verletzung der Pflichten keinen 

Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugegangen sein müssen. Verletzt der Versicherungsnehmer seine Pflichten grob fahrlässig, gelten Nr. 5 a) 
Satz 2 und 3 entsprechend. Der Versicherungsnehmer hat in diesen Fällen gleichwohl Versicherungsschutz, wenn dem Versi-
cherer die Gefahrerhöhung zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt bekannt war. 

 
c)    Der Versicherungsschutz bleibt ferner bestehen, 

 

ca)   soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungs-
falls oder den Umfang der Leis tungspflicht war oder 

 

cb)   wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündi-
gung nicht erfolgt war 

 

cc)   wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechenden erhöhten Beitrag verlangt. 

 
6.    Die Aufnahme oder Veränderung des Betriebs, gleich welcher Art und welchen Umfangs, ist dem Versicherer unverzüglich 

anzuzeigen. 
      Ist mit der Aufnahme oder der Veränderung des Betriebes eine Gefahrerhöhung verbunden, gelten die Nrn. 1 bis 5. Ist die Auf -

nahme des Betriebes nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, erlischt der Versicherungsschutz.  
 
7.    Gefahrerhöhende Umstände werden durch Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder durch sonstige gefahrmindernde 

Umstände ausgeglichen, insbesondere soweit diese mit dem Versicherer vereinbart wurden. 
 
8.    Für vorschriftsmäßige Anlagen des Zivilschutzes und für Zivil schutzübungen gelten Nrn. 1 bis 7 nicht. 
 

§ 17 

Sicherheitsvorschriften, Rechtsfolgen der Obliegenheitsverletzungen 

1.    Der Versicherungsnehmer hat 
 

a)   alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten 
 

b)   über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, 
Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den 
versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen können. 

 

      Abs. 1 gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden, sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt 
2.600 Euro nicht übersteigt; Abs. 1 gilt ferner nicht für Briefmarken.  

 

      Abs. 1 und Abs. 2 gelten nicht für Banken und Sparkassen.
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c)   Der Versicherungsnehmer hat eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche Datensicherung vorzunehmen, d. h. Dupli-
kate der versicherten Daten und Programme anzufertigen und so aufzubewahren, dass sie von einem Schadenfall der Originale 
voraussichtlich nicht gleichzeitig betroffen sein können. Die technischen Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils dem 
Stand der Technik entsprechen. 

 
      Der Versicherungsnehmer hat sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen 

sind, dass deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) und Durchführung von 
Rücksicherungstests. 

 
d)   in der Einbruchdiebstahlversicherung, solange die Arbeit – von Nebenarbeiten abgesehen – in dem Betrieb ruht 

 

da)  die Türen und alle sonstigen Öffnungen des Versicherungsorts stets ordnungsgemäß verschlossen zu halten 
 

db)  alle bei Antragsstellung vorhandenen und alle zusätzlich vereinbarten Sicherungen voll gebrauchsfähig zu erhalten und zu 
betätigen. 

 
      Ruht die Arbeit nur in einem Teil des Versicherungsorts, gelten diese Vorschriften nur für die Öffnungen und Sicherungen der 

davon betroffenen Räume. 
 
      Vertragliche Abweichungen bedürfen der Schriftform. 
 
e)   in der Leitungswasser- und Elementarschadenversicherung 

 

ea)   alle wasserführenden Anlagen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu halten, Störungen, Mängel oder Schäden an diesen 
Anlagen unverzüglich beseitigen zu lassen und notwendige Neubeschaffungen oder Änderungen dieser Anlagen oder 
Maßnahmen gegen Frost unverzüglich durchzuführen 

 

eb)  während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile genügend zu beheizen und genügend häufig zu kontrollieren 
oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten 

 

ec)   nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten 

 

ed)  in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen mindestens 12 cm oder mindestens eine vereinbarte andere Höhe über 
dem Fußboden zu lagern. 

 
f)    in der Sturmversicherung 
 
      die versicherten Gebäude oder die Gebäude, in denen sich die gegen Sturm versicherten Sachen befinden, insbesondere die 

Dächer, stets in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. 
 
g)   in der Elementarschadenversicherung 

 

ga)  alle notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen gegen Elementarschäden zu treffen. Insbesondere sind zur Vermeidung 
von Überschwemmungsschäden wasserführende Anlagen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten und Rückstausi-
cherungen gemäß der jeweils geltenden Landesbauordnung stets funktionsbereit zu halten. 

 
h)   in der Glasversicherung 
 
      dafür Sorge zu tragen, dass die versicherten Sachen fachmännisch nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt und ein-

gebaut sind. 
 

2.    Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten aus diesem Vertrag, insbesondere gemäß Nr. 1 a) oder Nr. 1 c) bis h), 
die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von 
der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte 

 
3.    Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, insbesondere gemäß Nr. 1 a) oder Nr. 1 c) bis h), vorsätzlich verletzt, verliert der Versi-

cherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer der Obliegenheiten ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
      Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls be-

stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
      Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 

weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 
4.    Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Nr. 2 zustehendes Kündigungsrecht 

ausübt. 
 
5.    Verletzt der Versicherungsnehmer die Bestimmungen der Nr. 1 b), so kann er Entschädigung für Sachen der dort genannten Art 

nur verlangen, soweit er das Vorhandensein, die Beschaffenheit und den Versicherungswert der Sachen auch ohne das Verzeichnis 
nachweisen kann. 

 
§ 18 

Beitrag, Beginn und Ende der Haftung 

1.    Erstbeitrag 
 

a)   Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz be-
stimmten Höhe zu entrichten hat. 

      Ihr erster oder einmaliger Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginns zu zahlen. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der 
erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. Dies gilt jeweils unabhängig von dem Bestehen eines 
Widerrufrechts.
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b)   Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. Die 
nach dieser Vereinbarung zunächst nicht fälligen Teile des Beitrags sind gestundet. Gerät der Versicherungsnehmer mit einer 
Rate in Verzug, ist die Stundung aufgehoben.  

 
c)    Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, be-

ginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur 
dann nicht zur Leis tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch ei-
nen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

 
d)   Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-

treten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.  

 
2.    Folgebeitrag 
 

a)   Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. 
 

b)   Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er 
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 

 
c)    Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 

eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindes tens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die 
rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen  und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach d) und e) 
mit dem Frist ablauf verbunden sind. 

 
d)   Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 

zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach c) darauf hingewiesen wurde. 
 
e)   Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag 

ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die Kündigung kann mit der Zahlungsaufforderung nach c) dergestalt erklärt werden, 
dass sie mit Ablauf der Zahlungsfrist wirksam wird. Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die 
zwischen dem Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

 
3.    Rechtzeitigkeit der Zahlung im Lastschriftverfahren 
 

a)   Ist der Einzug des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einem berechtigten Einzug nicht widerspricht. Konnte der fällige Bei-
trag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.  

 
b)   Hat der Versicherungsnehmer es zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann oder widerspricht er einem be-

rechtigten Einzug, ist der Versicherer berechtigt, künftig die Beitragszahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 
Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufge-
fordert worden ist. 

 
4.    Bei Teilzahlung des Jahresbeitrages werden die noch ausstehenden Raten des Jahresbeitrages sofort fällig, wenn der Versicherungs-

nehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug gerät. 
 
5.    Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil 

des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
      Bei vollständigem oder teilweisem Wegfall versicherter Risiken gilt: 
      Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt 

beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 
 
6.    Die Versicherung innerer Unruhen, Streik oder Aussperrung böswilliger Beschädigungen gemäß § 6 kann während der vereinbarten 

Laufzeit des Versicherungsvertrags vom Versicherungsnehmer oder Versicherer ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die 
Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam. 

 
§ 19 

Mehrfache Versicherung, Überversicherung 

1.    Anzeigepflicht 
      Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versi-

cherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 
 
2.    Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
      Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in 

§ 17 Nr. 2 und 3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis tungsfrei. Leistungs-
freiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

 
3.    Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
 

a)   Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusam-
men den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versiche-
rer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

 

b)   Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zah-
lung ihm nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm ent-
standenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 

      Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, 
ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt 
nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in diesem 
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Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der 
Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

 

c)    Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

      Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

 
4.    Beseitigung der Mehrfachversicherung 
 

a)   Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entste-
hen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Ver-
sicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist. 

      Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags werden zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

 
b)   Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss 

der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsver-
träge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhält-
nismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen. 

 
5.    Überversicherung 
 

a)   Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung 
herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, den der 
Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre. 

 
b)   Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-

vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
§ 20 

Versicherung für fremde Rechnung 

1.    Rechte aus dem Vertrag 
      Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 

schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. 
Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

 
2.    Zahlung der Entschädigung 
      Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte 

seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen. 

 
3.    Kenntnis und Verhalten 

a)   Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung 
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen 
des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 

 
 

§ 21 

Entschädigungsberechnung, Unterversicherung 

1.    Ersetzt werden 
 

a)   bei zerstörten oder in Folge eines Versicherungsfalls abhandengekommenen Sachen, in der Einbruchdiebstahlversicherung 
auch bei entwendeten Sachen der Versicherungswert (§ 14) unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls 

 
b)   bei beschädigten Sachen und bei Aufwendungen gemäß § 12 Nr. 4 a) die notwendigen Reparaturkosten zurzeit des Eintritts 

des Versicherungsfalls zuzüglich einer durch den Versicherungsfall etwa entstandenen und durch die Reparatur nicht auszuglei-
chenden Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls; die Repara-
turkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert un-
mittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls erhöht wird. 

 
Restwerte werden angerechnet. 
 

      Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben unberücksichtigt. 
 
2.    Für Kosten gemäß § 12 Nr. 3 oder für erweiterte Mehrkosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders ver-

einbart ist. 
 

3.    Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls (Unterversicherung), 
wird nur der Teil des gemäß Nr. 1 ermittelten Betrags ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme 
zu dem Versicherungswert. 
 

      Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt (§ 22 Abs. 1 Nr. 2), 
werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich 
aus dem so ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, wird der Gesamtbetrag des Schadens entsprechend gekürzt; 
danach ist § 22 Abs. 1 Nr. 2 anzuwenden. 
 

      Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Gruppe (Position) gesondert festzustellen. 
 

4.    Bei der Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) gelten § 75 VVG und die Bestimmungen über Unterversicherung (Nr. 3) nicht. 
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Versicherung auf Erstes Risiko besteht 
 

a)   für Kosten gemäß § 12 Nr. 3 - 5 
 
b)   soweit dies zu sonstigen Versicherungssummen besonders vereinbart ist. 
 

5.    Ist der Neuwert (§ 14 Nr. 1 a) der Versicherungswert, so erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den 
Zeitwertschaden (Abs. 2) übersteigt, einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls sichergestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um 
 
a)   bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die zerstört worden oder abhanden gekommen sind, in gleicher Art und 

Güte und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen; nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaf-
fung gebrauchter Sachen; anstelle von Kraft- oder Arbeitsmaschinen können Kraft- oder Arbeitsmaschinen beliebiger Art 
beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist 

 
b)   bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen. 
 

      Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen gemäß § 14 Nr. 1 b) und § 14 Nr. 4 festgestellt. Bei 
beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sa-
che gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls erhöht würde. 
 

6.    Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für die laufende Produktion 
nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen (§ 14 Nr. 4 Abs. 2), erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, 
der den gemeinen Wert (§ 14 Nr. 1 c) übersteigt, einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädigung die Vorausset-
zungen gemäß Nr. 5 a) oder 5 b) erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist. 
 

7.    in der Glasversicherung gilt: 
 
a)   Der Versicherer hat, soweit nichts anderes vereinbart ist, in der Glasversicherung die Wahl, Entschädigung für zerstörte und be-

schädigte Sachen (§ 7 Nr. 3) durch Liefern und Montieren von Sachen oder Sachteilen gleicher Art und Güte (Naturalersatz) 
oder Barzahlung zu leisten. 

 
      Wählt der Versicherer Naturalersatz, erfolgt der Reparaturauftrag durch den Versicherer. Notverglasungen und Notverschalun-

gen nach § 12 Nr. 5 a) können vom Versicherungsnehmer in Auftrag gegeben werden. 
b)   Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beantwortung von Antragsfragen nach Umständen, die für die Prämienberechnung 

maßgeblich sind (z. B. Versicherungssumme, Glasfläche, m2 Betriebsfläche) von den tatsächlichen Verhältnissen zum Zeitpunkt 
des Schadeneintritts abweicht und deshalb die Prämie zu niedrig berechnet wurde, wird nur der Teil des Schadens ersetzt, der 
sich zu dem Schadenbetrag verhält, wie die zuletzt berechnete Jahresprämie zu der Jahresprämie, die bei Kenntnis der 
tatsächlichen Umstände zu zahlen gewesen wäre (Unterversicherung). 

 
c)    Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Kosten 

 

ca)   gemäß § 12 Nr. 5, insbesondere nicht die Kosten, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten Sachen durch 
deren Lage verteuert (§ 12 Nr. 5 ca) 

 

cb)   die für die Angleichung (z. B. in Farbe und Struktur) unbeschädigter Sachen aufzuwenden wären. 
 

d)   Ersetzt werden gemäß § 12 Nr. 1 und Nr. 5, die notwendigen Kosten zurzeit des Eintritts des Versicherungsfalls. Bei Kosten 
gemäß § 12 Nr. 5 c), ca) - cd) höchstens der vereinbarte Betrag. 

 
e)   Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten gemäß § 12 Nr. 5 c), ca) - cd) gilt Nr. 7 b) entsprechend. 
 
f)    Bei Versicherung auf Erstes Risiko gelten die Bestimmungen über die Unterversicherung (§ 56 VVG) nicht. 
 

8.    Der Versicherer leistet in der Elektronikversicherung Entschädigung nach seiner Wahl entweder durch Naturalersatz a) oder durch 
Geldersatz b) und c). 
 

      Lehnt der Versicherungsnehmer Entschädigung durch Natur-ersatz a) ab, leistet der Versicherer Geldersatz b) und c). 
 
a)   Naturalersatz bedeutet 

 

aa)   bei beschädigten Sachen deren Wiederherstellung im Auftrag des Versicherers 
 

ab)  bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen (§ 9 Nr. 1) die Wiederbeschaffung neuer Sachen gleicher Art und Güte 
durch den Versicherer 

 
      Ausgewechselte Teile oder Sachen (Altmaterial) gehen in das Eigentum des Versicherers über. 
 
b)   Geldersatz bedeutet 

 

ba)  im Falle eines Teilschadens die Zahlung der für die Wiederherstellung der beschädigten Sache am Schadentag notwendigen 
Kosten 

 

bb)  im Falle eines Totalschadens die Zahlung des Betrags gemäß § 14 Nr. 5 
 
       Der Wert des Altmaterials (Teilschaden) bzw. der Reste (Totalschaden) wird angerechnet. 

 
c)    Abweichend von b) ist die Entschädigungsleistung durch Geldersatz auf den Zeitwert e) begrenzt, wenn 
 

ca)   die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung (Totalschaden) unterbleibt 
 

cb)   für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Ersatzteile nicht mehr zu beziehen sind. 
 
d)   Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Kosten zur Wiederherstellung des früheren betriebsfähigen Zustands der versicherten Sache 

(zuzüglich des Wertes des Altmaterials) niedriger sind als der Versicherungswert gemäß § 14 Nr. 5. 
 
      Anderenfalls liegt ein Totalschaden vor.
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e)   Zeitwert ist der Versicherungswert gemäß § 14 Nr. 5 unter Berücksichtigung eines Abzugs entsprechend dem technischen Zu-
stand der Sache unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls, insbesondere für Alter und Abnutzung. 

 
f)    Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwert e) übersteigt, nur, soweit 

und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls sichergestellt hat, dass er die Entschädigung zur  
Wiederherstellung der beschädigten oder Wiederbeschaffung der zerstörten oder abhandengekommenen (§ 9 Nr. 1) Sachen 
verwenden wird. 

 
g)   Für versicherte Daten (§ 11 Nr. 7 bb) leistet der  Versicherer Entschädigung in Höhe der notwendigen Kosten für deren Wieder-

beschaffung; a) – f) und h) – i) bleiben unberührt. 
 
h)   Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

 

ha)  Kosten, die auch dann entstanden wären, wenn der Schaden nicht eingetreten wäre (z. B. für Wartung) 
 

hb)  zusätzliche Kosten, die dadurch entstehen, dass anlässlich eines Versicherungsfalls Änderungen oder Verbesserungen vor-
genommen werden 

 

hc)   Kosten, die nach Art oder Höhe in der Versicherungssumme nicht enthalten sind 
 

hd)  Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederherstellung 
 

he)  Vermögensschäden, insbesondere nicht für Vertragsstrafen, Schadenersatzleistungen an Dritte und Nutzungsausfall versi-
cherter Sachen. 

 
i)    Ist bei Eintritt des Versicherungsfalls die Versicherungssumme für die versicherte Sache niedriger als der für diesen Zeitpunkt 

zu ermittelnde Versicherungswert (Unterversicherung), wird nur der Teil des gemäß b) bis f) und g) bis h) ermittelten Betrags 
ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zum Versicherungswert. 

 
§ 22 

Entschädigungsgrenzen 

1.    Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens 
 

a)   bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme 
 

b)   bis zu den Entschädigungsgrenzen, die in diesen Bedingungen vorgesehen oder zusätzlich vereinbart sind. 
 
Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

 
2.    Für Schäden, die insbesondere an Schaufensterinhalt durch Einbruchdiebstahl verursacht werden, ohne dass der Täter das 

Gebäude betritt, ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 
 
3.    Für Schäden durch Raub auf Transportwegen (§ 2 Nr. 1 c) leistet, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, der Versicherer 

Entschädigung 
 

a)   über 26.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindes tens zwei Personen durchgeführt wurde 
 

b)   über 52.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindes tens zwei Personen und mit Kraftwagen durchgeführt wurde 
 

c)    über 128.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindes tens drei Personen und mit Kraftwagen durchgeführt wurde 
 

d)   über 256.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindes tens drei Personen mit Kraftwagen und außerdem unter polizeilichem 
Schutz oder unter besonderen, mit dem Versicherer vorher für den Einzelfall oder für mehrere Fälle schriftlich vereinbarten Sicher-
heitsvorkehrungen durchgeführt wurde. 

 
4.    Soweit Nr. 3 Transport durch mehrere Personen voraussetzt, muss gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser Personen an den versi-

cherten Sachen bestehen. Gewahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar bei den Sachen befinden. 
 
      Soweit Nr. 3 Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt der Fahrer nicht als den Transport durchführende Person. Jedoch müssen 

in seiner Person die Voraussetzungen gemäß § 2 Nr. 4 b) vorliegen. 
      Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem Kraftwagen befinden. 
 

§ 23 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 

1.    Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls 
 

a)   den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, das Abhandenkommen versicherter Sachen, sowie Schäden durch Ein-
bruchdiebstahl, Vandalismus, Raub auch der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich zu melden, gegenüber dem Versiche-
rer gilt diese Anzeige noch als unverzüglich, wenn innerhalb von drei Tagen abgesandt wird. 

 
      Bei Schäden über 5.200 Euro sollte die Anzeige dem Versicherer gegenüber fernmündlich, fernschriftlich oder telegraphisch er-

folgen. 
 

b)   der Polizeidienststelle unverzüglich ein Verzeichnis der abhandengekommenen Sachen einzureichen 
 

c)    den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, 
soweit die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen 

 
d)   für zerstörte oder abhandengekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsver-

fahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene Sparbücher und andere sperr-
fähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen 

 
e)   dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des Zumutbaren jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens 

und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft auf Verlangen schriftlich zu er-
teilen und die erforderlichen Belege beizubringen
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f)    Veränderungen der Schadenstelle möglichst zu vermeiden, solange der Versicherer nicht zugestimmt hat; sind Veränderungen 
unumgänglich, sind zumindest die beschädigten Teile bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren 

 
g)   dem Versicherer auf dessen Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist von mindestens zwei Wochen ein von ihm unterschrie-

benes Verzeichnis aller abhandengekommenen, zerstörten oder beschädigten Sachen vorzulegen; soweit nicht Versicherung auf 
Erstes Risiko vereinbart ist, kann der Versicherer auch ein Verzeichnis aller unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls vorhan-
denen Sachen verlangen; in den Verzeichnissen ist der Versicherungswert der Sachen unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falls anzugeben. 

 
2.    Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheiten vorsätzlich, verliert der Versicherungsnehmer seinen Ver-

sicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis tung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 

      Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls be-
stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 

      Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 
 
3.    Nr. 2 gilt nicht, wenn nur die telefonische, fernschriftliche oder telegrafische Anzeige gemäß Nr. 1 a) unterbleibt. 
 
4.    Sind abhandengekommene Sachen der Polizeidienststelle nicht oder nicht rechtzeitig angezeigt worden, kann der Versicherer nur 

für diese Sachen von der Entschädigungspflicht nach Maßgabe von Nr. 2 ganz oder teilweise frei sein. 
 

§ 24 

Besondere Verwirkungsgründe 

1.    Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls 
 

a)   Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
      Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers 

festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 
 

b)   Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leis tung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 
2.    Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalle 
      Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die 

für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 
      Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betrugs 

oder Betrugsversuches festgestellt, gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 
 

§ 25 

Sachverständigenverfahren 

1.    Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt des Versicherungsfalls vereinbaren, dass die Höhe des Schadens durch 
Sachverständige festgestellt wird. Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tatsächliche Vorausset-
zungen des Entschädigungsanspruchs, sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden. 

 
      Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigenverfahren auch durch einseitige Erklärung gegenüber dem Versicherer verlangen. 
 
2.    Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
 

a)   Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und kann dann die andere unter Angabe des von ihr benannten Sach-
verständigen schriftlich auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht binnen 
zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung benannt, kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zustän-
dige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen. 

 

b)   Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen dritten Sachverständigen als Obmann. 
Einigen sie sich nicht, wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

 

c)    Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen benennen, die Mitbewerber des Versicherungsunternehmens sind 
oder mit diesen in Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt 
sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen. 

 
      Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmanns durch die Sachverständigen. 
 
3.    Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten 
 

a)   ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhanden gekommenen Sachen sowie deren Versicherungswert zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls; in den Fällen von § 21 Nr. 5 ist auch der Zeitwert, in den Fällen von § 21 Nr. 6 auch der gemeine Wert an-
zugeben 

 
b)   bei beschädigten Sachen die Beträge gemäß § 21 Nr. 1 b) 
 
c)    alle sonstigen gemäß § 21 Nr. 1 maßgebenden Tatsachen, insbesondere die Restwerte der von dem Schaden betroffenen Sachen 

 

d)   entstandene Kosten, die gemäß § 12 versichert sind 
 

4.    Die Feststellungen der Sachverständigen müssen in der Elektronik-Versicherung enthalten 
 

a)   den Umfang der Beschädigung und Zerstörung 
 

b)   die Kosten der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
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c)   den Versicherungswert (§ 14 Nr. 5) der beschädigten, zerstörten oder abhandengekommenen Sachen 
 

d)   den Zeitwert (§ 21 Nr. 8 e)) in den Fällen gemäß § 21 Nr. 8 c) 
 

e)   den Wert des Altmaterials bzw. der Reste (§ 21 Nr. 8 b)) 
 

f)    Kosten und Mehrkosten gemäß § 21 Nr. 8 g) - h) 
 
5.    Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen. Weichen die Feststellungen voneinander ab, 

übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

 
6.    Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmanns tagen beide Parteien je zur Hälfte. 
 
7.    Die Feststellungen der Sachverständigen oder Obmanns sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von 

der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer gemäß den 
§§ 21, 22 die Entschädigung. 

 
8.    Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers gemäß § 23 Nr. 1 nicht berührt. 
 

§ 26 

Zahlung der Entschädigung 

1.    Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, hat die Auszahlung der Entschädigung binnen 
zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann einen Monat nach Anzeige des Schadens als Abschlagszahlung der Betrag beansprucht 
werden, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

 
2.    Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1 Prozent unter dem Basiszinssatz im Sinne von § 247 BGB zu verzinsen, 

mindestens jedoch mit 4 Prozent und höchstens mit 6 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus anderen Gründen ein höherer Zins zu ent-
richten ist. 

 
      Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb eines Monats seit Anzeige des Schadens gezahlt wird. 
 
      Zinsen werden erst fällig, wenn die Entschädigung fällig ist. 
 
3.    Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 Abs. 1 ist gehemmt, solange in Folge Verschuldens des Versicherungsnehmers der Re-

paraturauftrag nicht erteilt bzw. die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 
 
4.    Bei Schäden an der technischen oder kaufmännischen Betriebseinrichtung oder an Gebrauchsgegenständen von Betriebsangehörigen 

ist für die Zahlung des über den Zeitwertschaden hinausgehenden Teils der Entschädigung der Zeitpunkt maßgebend, in dem der 
Versicherungsnehmer den Eintritt der Voraussetzungen von § 21 Nr. 5 dem Versicherer nachgewiesen hat. 

 
      Abs. 1 gilt entsprechend für die in § 21 Nr. 6 genannten Sachen, soweit die Entschädigung den gemeinen Wert übersteigt. Das 

Gleiche gilt, soweit aufgrund einer sonstigen Vereinbarung ein Teil der Entschädigung von Voraussetzungen abhängt, die erst nach 
dem Versicherungsfall eintreten. 

 
      Zinsen für die Beträge gemäß Abs. 1 und Abs. 2 werden erst fällig, wenn die dort genannten zusätzlichen Voraussetzungen der 

Entschädigung festgestellt sind. 
 
      In der Elektronik-Versicherung ist für die Zahlung des über den Zeitwert (§ 21 Nr. 8 e) hinausgehenden Teils der Entschädigung der 

Zeitpunkt maßgebend, in dem der Versicherungsnehmer den Eintritt der Voraussetzungen von § 21 Nr. 8 f) dem Versicherer nach-
gewiesen hat. 

 
5.    Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, 
 

a)   solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen 
 

b)   wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Repräsentanten aus Anlass des Versicherungsfalls ein behördliches 
oder strafgerichtliches Verfahren aus Gründen eingeleitet worden ist, die auch für den Entschädigungsanspruch rechtserheblich 
sind, bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses Verfahrens 

 
6.    Die gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des Realkredits bleiben unberührt. 
 

§ 27 

Wiederherbeigeschaffte Sachen 

1.    Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. 

 
2.    Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle bedingungsgemäße 

Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls der die Sache innerhalb 
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Anderenfalls ist eine für diese Sache gewährte Abschlagszahlung oder eine 
gemäß § 21 Nr. 5 oder Nr. 6 vorläufig auf den Zeitwertschaden oder auf den gemeinen Wert beschränkte Entschädigung zurückzu-
zahlen. 

 
3.    Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschä-

digung in voller Höhe ihres Versicherungswerts gezahlt worden ist, hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen 
oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen 
nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht 
auf den Versicherer über. 

 
4.    Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschä-

digung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, kann der Versicherungsnehmer 
die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Emp-
fang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit 
dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den 
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.
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5.   Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder 
zu verschaffen. 

 
      Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte 

und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, 
soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus dem Wertpapier ein Zinsverlust entstanden ist. 

 
6.    Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, hat er dem Versicherer den Besitz, 

das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf dieses Schreiben zustehen. 
 
7.    Sind wiederherbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, kann der Versicherungsnehmer Entschädigung gemäß § 21 Nr. 1 b) auch 

dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen gemäß Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm verbleiben. 
 

§ 28 

Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

1.    Die Versicherungssummen vermindern sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird.  
 
      In der Glasversicherung gilt: 
 

      Für die in gleicher Art und Güte ersetzen Sachen besteht der Versicherungsvertrag unverändert fort. Werden Sachen nicht in glei-
cher Art und Güte ersetzt, besteht Versicherungsschutz nur, sofern dies vereinbart ist.   

 
2.    Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann der Versicherer oder der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen. 
 
      Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens einen Monat nach Auszahlung der Entschädigung zugehen. Der Zah-

lung steht es gleich, wenn die Entschädigung aus Gründen abgelehnt wird, die den Eintritt des Versicherungsfalls unberührt lassen. 
 
      Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass eine Kündigung 

sofort oder zu einem anderen Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres. 
 

§ 29 

Schriftliche Form, Zurückweisung von Kündigungen 

1.    Anzeigen und Erklärungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt nicht für die Anzeige eines Schadens gemäß § 23 Nr. 1 a). 
 
2.    Ist eine Kündigung des Versicherungsnehmers unwirksam, ohne dass dies auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, wird die 

Kündigung wirksam, falls der Versicherer sie nicht unverzüglich zurückweist. 
 
 

§ 30 

Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1.    Erklärungen des Versicherungsnehmers 
      Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betref-

fend 
 

a)   den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags 
 
b)   ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung 
 
c)    Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrags und während des Versicherungsverhältnisses. 

 
2.    Erklärungen des Versicherers 
      Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem 

Versicherungsnehmer zu übermitteln. 
 
3.    Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
      Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermitt-

lung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der 
Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in 
Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 
§ 31 

Gerichtsstände, Anzuwendendes Recht, Verjährung 

1.    Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
      Hat ein Versicherungsagent am Zustandekommen des Vertrags mitgewirkt, ist auch das Gericht des Orts zuständig, an dem der 

Versicherungsagent zur Zeit der Vermittlung oder des Abschlusses seine gewerbliche Niederlassung oder – bei Fehlen einer 
gewerblichen Niederlassung – seinen Wohnsitz hatte. 

 
2.    Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer können bei dem für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständigen 

Gericht erhoben werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebs zuständigen Gericht geltend machen. 

 
3.    Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 

§ 32 

Gesetzliche Vertreter, Repräsentanten 

1.   Als gesetzliche Vertreter stehen dem Versicherungsnehmer gleich: bei 
 

a)   Aktiengesellschaften – die Mitglieder des Vorstands 
 

b)  Gesellschaften mit beschränkter Haftung – die Geschäftsführer 
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c)   Kommanditgesellschaften – die Komplementäre 
 

d)  offene Handelsgesellschaften – Gesellschafter 
 

e)   Einzelfirmen – die Inhaber 
 

f)   anderen Rechtsformen (z. B. Genossenschaften, Vereinen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts) - die nach den gesetz-
lichen Vorschriften berufenen Vertretungsorgane 

 
2.   Repräsentanten sind solche Personen, die in dem Geschäftsbereich, zu dem das versicherte Risiko gehört, aufgrund eines Vertre-

tungs- oder ähnlichen Verhältnisses anstelle des Versicherungsnehmers die Obhut über diese Sachen ausüben und befugt sind, 
selbstständig für den Versicherungsnehmer in einem gewissen, nicht ganz unbedeutenden Umfang zu handeln (Risikoverwaltung). 
Repräsentanten sind insbesondere der verantwortliche Betriebs-, Werk- oder Niederlassungsleiter. 

 
 

§ 33 

Schlussbestimmung 

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt 
insbesondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des 
Versicherungsvertrages sind.
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Klausel 0001 

Überspannungsschäden 

1.    Abweichend von den Allgemeinen Bedingungen ersetzt der Versicherer Entschädigung auch für Schäden, die durch die Wirkung 
des elektrischen Stromes an elektrischen Einrichtungen mit oder ohne Feuererscheinung entstehen durch Überspannung, 
Überstrom und Kurzschluss.   

 
2.    Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen 

kann.  
 

Klausel 0002 

Außen angebrachte Sachen 

1.    In Erweiterung der Allgemeinen Bedingungen sind folgende Grundstücksbestandteile und weiteres Zubehör, das an der Außenseite 
des Gebäudes angebracht ist, versichert:  

a)   Werbeanlagen, Antennenanlagen, Markisen, Leuchtröhrenanlagen, Schilder, Transparente, Überdachungen, Schutz- und Trenn-
wände  

b)   Elektrische Freileitungen, Ständer, Masten und Einfriedungen  
 

soweit Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt. 
 
2.    Bei der Versicherung zum gleitenden Neuwert multipliziert sich die Versicherungssumme mit dem zum Zeitpunkt des Ver ic he rungs -

falls geltenden Baukostenindex. (Absatz 2 gilt nur für Gebäudeversicherungen). 
 

Klausel 0004 

Unterversicherungsverzicht 

Der Versicherer wird sich bei einem  Versicherungsfall bis zu der im Vertrag genannten Schadenhöhe nicht auf den Einwand der Unter-
versicherung berufen. 
 

Klausel 0005 

Verbesserte Neuwertentschädigung für bewegliche Sachen  „Goldene Regel“ 

Für versicherte bewegliche Sachen gemäß den Allgemeinen Bedingungen die sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch befinden und 
die laufend und ordnungsgemäß gewartet bzw. instand gehalten  werden, gilt die Entschädigung zum Neuwert gemäß den Allgemeinen 
Bedingungen vereinbart. 
 

Klausel 0006 

Mehrkostenversicherung 

1.    Sofern vereinbart, gelten Mehrkosten als versichert. 
 
      Mehrkosten sind Kosten, die im versicherten Betrieb normalerweise nicht entstehen und nach einem ersatzpflichtigen Schaden 

von dem versicherten Betrieb zur Fortführung aufgewendet werden müssen. 
 
2.    Versichert ist jede Art von zeitabhängigen Mehrkosten, insbesondere für die 
 

a)   Benutzung fremder Grundstücke, Gebäude, Räume, Anlagen oder Einrichtungen 
 

b)   Inanspruchnahme von Lohn- und Dienstleistungen 
 

c)    zur Erhaltung des Kundenstamms erforderlichen Maßnahmen. Diese werden bis 25 Prozent der Versicherungssumme ersetzt. 
Darüber hinausgehende Aufwendungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Versicherers.  

 

d)   Zuschläge für Eilfracht, Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeiten 
 

e)   Beschleunigte Ersatzbeschaffung bzw. Wiederherstellung. 
 

3.    Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit die Mehrkosten  beruhen auf 
   

a)   außergewöhnlichen Ereignissen, die während der Unterbrechung eintreten 
 
b)   behördlich angeordneten Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen 
 
c)    dem Umstand, dass zerstörte, beschädigte oder abhandengekommene Sachen anlässlich der Wiederherstellung oder Wieder-

beschaffung geändert, verbessert  oder überholt werden. 
 
4.    Der Versicherer leistet ferner  keine Entschädigung für Aufwendungen, die mit der Behebung von Sachschäden in unmittelbarem 

oder mittelbarem Zusammenhang  stehen. 
 
5.    Der Versicherer haftet für die Mehrkosten, die innerhalb von zwölf Monaten seit Eintritt des Schadens entstehen (Haftzeit). 
 
6.    Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt des Eintritts des Sachschadens, spätestens jedoch mit dem Zeitpunkt, von dem an versicherte 

Mehrkosten entstehen. 
 
7.    Der Versicherer haftet höchstens bis zur vereinbarten Versicherungssumme. 
 
8.    Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen  - ersparte Kosten werden angerechnet.
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Klausel 0007 

Erweiterte Mehrkostenversicherung 

1.    Sofern vereinbart, gelten Mehrkosten als versichert. 
 
      Mehrkosten sind Kosten, die im versicherten Betrieb normalerweise nicht entstehen und nach einem ersatzpflichtigen Schaden 

von dem versicherten Betrieb zur Fortführung aufgewendet werden müssen. 
 
 
2.    Versichert ist jede Art von zeitabhängigen Mehrkosten, insbesondere für die 
 

a)   Benutzung fremder Grundstücke, Gebäude, Räume, Anlagen oder Einrichtungen 
 
b)   Inanspruchnahme von Lohn- und Dienstleistungen 
 
c)    Zur Erhaltung des Kundenstammes erforderlichen Maßnahmen. Diese werden bis 25 Prozent der Versicherungssumme ersetzt. 

Darüber hinausgehende Aufwendungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Versicherers 
 
d)   Zuschläge für Eilfracht , Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeiten 
 
e)   Beschleunigte Ersatzbeschaffung bzw. Wiederherstellung. 

 
3.    Der Versicherer leistet ferner Entschädigung für entgangenen Gewinn und die fortlaufenden Kosten des Betriebs. 
 
4.    Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit die Mehrkosten beruhen auf 
 

a)   außergewöhnlichen Ereignissen, die während der Unterbrechung eintreten 
 

b)   behördlich angeordneten Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen 
 
c)    dem Umstand, dass zerstörte, beschädigte oder abhandengekommene Sachen anlässlich der Wiederherstellung oder Wieder-

beschaffung geändert, verbessert oder überholt werden. 
 
5.    Der Versicherer leistet ferner keine Entschädigung für Aufwendungen, die mit der Behebung von Sachschäden in unmittelbarem 

oder mittelbarem Zusammenhang stehen. 
 
6.    Der Versicherer haftet für die Mehrkosten, die innerhalb von zwölf Monaten seit Eintritt des Schadens entstehen (Haftzeit). 
 
7.    Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt des Eintritts des Sachschadens,  spätestens  jedoch mit dem Zeitpunkt, von dem an versi-

cherte Mehrkosten entstehen. 
 
8.    Der Versicherer haftet höchstens bis zur vereinbarten Versicherungssumme. 
 
9.    Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen – ersparte Kosten werden angerechnet. 
 

Klausel 0008 

Graffiti-Schäden 

1.    Versichert sind Kosten, die aufgewendet werden müssen, um Beschädigungen bzw. Verunreinigungen durch Vandalismus unbefugter 
Dritter an der Gebäudeaußenseite, an Mietereinbauten und Zubehör sowie an außen angebrachten Sachen zu beseitigen. 

 
2.    Alle Schäden, die im laufenden  Versicherungsjahr entstehen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. Aufwendun-

gen, die der Versicherungsnehmer zur Abwicklung oder Minderung des Schadens macht, werden nur insoweit ersetzt, als sie mit 
der Entschädigung zusammen die Jahresentschädigung nicht übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer  Weisung des Versicher-
ers beruhen. 

 
Klausel 0010 

Kosten für Leckageortung 

Ist bei einem Wasserschaden zur Feststellung der Schadenursache die Durchführung einer Leckageortung erforderlich, erstattet der 
Versicherer  die Kosten der Leckageortung auch dann, wenn kein Rohrbruch festgestellt werden konnte. 
 

Klausel 0011 

Erstattung von Hotelkosten (subsidiär zur Hausratversicherung) 

1.    Ersetzt werden Kosten für eine Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. Verpflegung, Fahrtkosten, Telefon etc.), 
wenn die sonst ständig bewohnte Wohnung durch einen Versicherungsfall 

 

a)   unbewohnbar wurde,  
 

b)   die Beschränkung auf einen etwa bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. 
  
2.    Die tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen Hotelkosten übernehmen wir bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Wohnung wie-

der bewohnbar ist, längstens jedoch für den vereinbarten Zeitraum. 
 

Klausel 0012 

Alters- oder behinderungsbedingte Mehraufwendungen 

1.    Sofern der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten Betrag übersteigt, erstatten wir folgende Mehrkosten: 
      Wir erstatten die Mehrkosten des alters- oder behindertengerechten Wiederaufbaus, die dadurch entstanden sind, dass durch ei-

nen Versicherungsfall das Gebäude- oder Teile davon zerstört oder beschädigt wurden. 
 
2.    Der alters- bzw. behindertengerechte Wiederaufbau gilt für: 
 

a)   den schwellenlosen rollstuhl- oder rollatorengerechten Umbau 
 

b)   die Installation von Handläufen im Treppenhaus oder eines Treppenlifts
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c)   den die Selbstständigkeit unterstützende Umbau des Badezimmers oder der Küche 
 

Klausel 0013 

Neubepflanzung von begrünten Dächern 

Versichert sind in Folge eines Feuerschadens die erforderlichen, angefallenen und nachgewiesenen Kosten für die Neubepflanzung 
von begrünten Dächern. 
       

Klausel 0014 

Schäden durch Wasseraustritt aus Wasch- und Spülmaschinenschläuchen 

Schäden durch Wasseraustritt aus Wasch- und Spülmaschinenschläuchen sind mitversichert. 
 

Klausel 0015 

Auftaukosten nach einem versicherten Frostschaden 

Auftaukosten sind die notwendigen Kosten für das Auftauen von Zu- oder Ableitungsrohren und angeschlossener Einrichtungen inner-
halb des versicherten Gebäudes zur Verhinderung eines Leitungswasser- oder Rohrbruchschadens.  
 

Klausel 0016 

Kosten für die Beseitigung von Rohrverstopfungen inkl. Wurzeleinwachsungen in Ableitungsrohren 

Mitversichert sind erforderliche, angefallene und nachgewiesene Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen von Ableitungsrohren 
(auch durch Wurzeleinwachsungen) innerhalb der versicherten Gebäude sowie auf dem Versicherungsgrundstück. 
 

Klausel 0017 

Bruch- und Frostschäden an Zisternen (Regenwassersammelanlagen) 

 
Versichert sind Bruch- und Frostschäden an Zisternen einschließlich Zubehör, die sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden.  
Neben der Zuleitung von der Zisterne zum versicherten Gebäude, gelten als Zubehör auch Zuleitungen vom versicherten Gebäude zur 
Zisterne und Regenfallrohre ohne Dachrinne. 
 

Klausel 0018 

Frost- und Bruchschäden an Gasleitungen 

Frost- und sonstige Bruchschäden an Rohren der Gasversorgung innerhalb des versicherten Gebäudes und auf dem 
Versicherungsgrundstück sind mitversichert.  
 

Klausel 0019 

Mutwillige Beschädigung durch Mietnomaden 

Mitversichert sind notwendige Aufwendungen zur Beseitigung von durch Mieter, auf Grund nicht vertragsgemäßen Gebrauch, verur-
sachte Gebäudeschäden (z. B. starke Verschmutzung  oder Vermüllung und die dadurch erforderlichen Kosten für die Reinigung, Ent-
sorgung und Ungezieferbeseitigung zur Beseitigung von drohenden Gesundheitsgefahren). 
 

Klausel 0020 

Diebstahl von Gebäudebestandteilen 

1.    Versichert sind Schäden durch Diebstahl von fest mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Gebäude verbundenen Bestand-
teilen. Versicherungsschutz besteht auch für mitversicherte Nebengebäude und Anbauten. 

 
2.    Weiterhin wird Entschädigung geleistet für Gebäudebestandteile, die sich außen am Rohbau befinden und mit diesem fest 

verbunden sind (z. B. Dachrinnen und Regenfallrohre). 
 
3.    Nicht versichert sind: 
 

a)   Photovoltaikanlagen sowie deren zugehörige Installationen (z. B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, 
Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung),  

 

b)   alle in das Gebäude nachträglich eingefügte Sachen, die ein Mieter 
 

•       auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat, 
 

•       für die der Mieter die Gefahr trägt. 
 

Klausel 0021 

Tierbissschäden (z. B. Beschädigung durch Marder an der Dachisolation oder elektrischen Leitungen) 

1.    Versichert sind Schäden durch Wildtiere, wenn diese auf das Versicherungsgrundstück eindringen und dort versicherte Sachen be-
schädigen oder zerstören. 

 
      Wildtiere sind wildlebende Tiere, die zum Schalenwild nach § 2 Absatz 3 Bundesjagdgesetz zählen (z. B. Wildschweine, Rehe oder 

Rothirsche). 
 
2.    Entschädigung wird ebenfalls geleistet, wenn Nagetiere oder Vögel in elektrische Einrichtungen beißen oder Isolationen, auch von 

Dächern beschädigen oder zerstören. Nagetiere sind Marder, Biber, Ratten, Mäuse oder Waschbären. 
 

Klausel 0022 

Gebäudebeschädigung nach einem Fehlalarm von Rauchmeldern 

1.    Ersetzt werden die Kosten, wenn ein bei Ihnen im Gebäude installierter Rauch- oder Feuermelder aufgrund eines Defektes oder 
einer Fehlfunktion einen Fehlalarm bei der Feuerwehr oder Polizei auslösen, der einen Einsatz dieser Institution nach sich zieht. 

 
2.    Mitversichert sind beim Vorliegen eines Fehlalarms Schäden, die durch das gewaltsame Öffnen von Türen, Schlössern oder 

Fenstern zur Klärung der Gefahrenlage durch die Polizei oder Feuerwehr entstehen.
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Klausel 0023 

Schäden durch innere Unruhen 

Innere Unruhe liegt vor, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer öffentlichen Ruhe und Ordnung störende 
Weise in Bewegung geraten und Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen verüben. 
 

Klausel 0024 

Diebstahl aus Kraftfahrzeugen/Baucontainern, -wagen 

1.    Der Versicherungsschutz gilt für versicherte Sachen im verschlossenen Innen- und Kofferraum eines Kraftfahrzeuges oder Anhän-
gers. Diese müssen fest umschlossen sind. Eine Abdeckung mit Planen, Persenningen oder Ähnlichem reicht hierfür nicht aus. 

 
      Ebenfalls besteht Versicherungsschutz für Lagerungen auf Baustellen in Baucontainern und / oder Bauwagen, sofern diese allseits 

umschlossen (ohne ungesicherte Öffnungen) und verschlossen sind.  
Der Baucontainer,- wagen ist durch eines der folgenden Schlösser zu sichern.   

•     Diskus/Bügelschloss  

•     Lockbox  

•     Omega-Verriegelung  

Die Sicherung durch ein Vorhängeschloss ist nicht ausreichend. 
 
2.    Nicht versichert sind Wertsachen:  

a)   Bargeld und auf Geldkarten geladen Beträge (z. B. Chipkarte)  

b)   Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere  

c)    Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin  

d)   Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und 
Plastiken), sowie alle Sachen aus Silber (außer Schmucksachen, Münzen und Medaillen)  

e)   Armband- und Taschenuhren sowie Armband- und Taschenuhrsammlungen  

f)    Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind), jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken 
 
3.    Der Diebstahl muss unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle angezeigt werden. 
 

Klausel 0025 

Einfacher Diebstahl und mutwillige Beschädigung von Praxis- und Firmenschildern 

Versichert sind Schäden durch Diebstahl und mutwillige Beschädigung von fest mit dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Gebäude verbundenen Praxis- und Firmenschilder. Versicherungsschutz besteht auch für mitversicherte Nebengebäude und Anbauten. 
 

Klausel 0026 

Carports und Garagen 

Mitversichert sind 3 Stellplätze in Carports und 3 Stellplätze in Garagen. 
 

Klausel 0027 

Sachen im Home-Office 

Sachen, die der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern übergibt (Home-Office), sind bis zu der hierfür vereinbarten besonderen Versiche-
rungssumme auch in den Räumen des Arbeitnehmers versichert. 
 

Klausel 0028 

Antiquitäten und Kunstgegenständen 

1.    Versicherungswert für Kunstgegenstände und Antiquitäten ist der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte. 
 
2.    Antiquitäten sind Sachen, die über 100 Jahre alt sind.  
 

Klausel 0029 

Konditionsdifferenzversicherung 

1.    Gegenstand der Deckung 
 

      Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt ist, besteht für die Zeit vom Vertragsbeginn dieses Vertrages bis zum 
Vertragsablauf bzw. zur Vertragskündigung der wirksam bestehenden Vorversicherung/anderweitigen gewerblichen Inhalts-/Ge -
bäude-/Ertragsausfallversicherung (Grundvertrag) für das gleiche Risiko Versicherungsschutz in Form einer Summen- und Konditi-
onsdifferenzdeckung in nachstehend beschriebenem Umfang. 

 
      Der Versicherungsschutz aus der anderweitigen bestehenden gewerblichen Inhalts-/Gebäude-/Ertragsausfallversicherung geht dem 

Versicherungsschutz aus dem vorliegenden Vertrag vor. 
 
2.    Leistungsumfang der Differenzdeckung 
 

a)   Soweit der Versicherungsschutz dieses Vertrages über den des Grundvertrages hinausgeht, besteht dagegen Ver si che rungs -
schutz bis zum jeweiligen Ablauf der anderen Versicherungsverträge (Differenzdeckung). 

 
      Die in diesem Vertrag vereinbarten Höchstentschädigungssummen, Versicherungssummen, Selbstbeteiligungen und diese Be-

dingungen bilden den Rahmen für gleichartige Leistungen aus allen Versicherungsverträgen zusammen für die Berechnung 
der Differenzdeckung. 

 
      Sofern eine Selbstbeteiligung des Grundvertrages über der Selbstbeteiligung dieses Vertrages liegt, ist diese über die Diffe -

renz deckung nicht erstattungsfähig. 
 

b)   Maßgeblich für die vertraglich vereinbarten Leistungen aus dem Grundvertrag ist der Umfang des Versicherungsschutzes, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung bestanden hat. Nachträglich vorgenommene Änderungen an dem 
Grundvertrag bewirken keine Erweiterung der Differenzdeckung, es sei denn, diese wird zwischen Versicherungsnehmer und 
Versicherer gesondert vereinbart.
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c)   Über diesen Vertrag besteht kein Versicherungsschutz, sofern 
 

aa)   zum Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung keine anderweitige Versicherung bestanden hat 
 
ba)  die Leistung des anderen Versicherers infolge eines Vergleichs zwischen dem anderweitigen Versicherer und dem Versiche-

rungsnehmer nicht zum vollen Ersatz des Schadens führt. Gleiches gilt, wenn aufgrund fehlender Nachweise über die 
Schadenhöhe durch den anderweitigen Versicherer lediglich eine pauschale Entschädigung erbracht wird 

 
ca)   dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschutz im Grundvertrag wegen  

 

•       Nichtzahlung des Beitrages 
 

•       Der Verletzung einer Obliegenheit – auch teilweise – verweigert wurde 
 
3.    Obliegenheiten 
 

      Der Versicherungsnehmer hat 
 

a)   Änderungen des Grundvertrages unverzüglich anzuzeigen 
 
b)   alle den Grundvertrag betreffenden Nachträge oder sonstigen Dokumente oder Bestätigungen einzureichen 
 
c)    bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles diesen zunächst dem Versicherer des Grundvertrages anzuzeigen und dort seine 

Ansprüche geltend zu machen 
 
d)   bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles diesen zur Differenzdeckung unverzüglich zu melden, sobald der von dem ander-

weitigen Versicherer informiert wird, dass ein gemeldeter Schadenfall dort nicht oder nicht in vollem Umfang unter die Leis -
tungspflicht fällt 

 
4.    Ablauf der Differenzdeckung  
 

a)   Der Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung endet zu dem bei Antragstellung bei dem Versicherer dieses Vertrages ange-
zeigten Ablauf des Grundvertrages, längstens nach einem Jahr. Ab diesem Termin besteht Versicherungsschutz im Rahmen 
und Umfang dieses Vertragen. 

 
      Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung der Fremdversicherung, frühestens ab Kenntnis des Versicherers über 

die vorzeitige Vertragsbeendigung. Ab diesem Zeitpunkt wird der Beitrag im vollen Umfang fällig. 
 
b)   Ab dem Zeitpunkt der Umstellung von der Differenzdeckung auf den vollen Versicherungsschutz ist der hierfür zu zahlende Bei-

trag zu entrichten.  
 

Klausel 0030 

Diebstahl von Bargeld (z. B. aus Trinkgeldschweinen oder Registrierkassen 

Versichert ist Bargeld durch Diebstahl nach einem Einbruch z. B. aus Trinkgeldschweinen oder Registrierkassen. 
 

Klausel 0031 

Regiekosten 

Sofern der ersatzpflichtige Schaden den vereinbarten Betrag übersteigt, ersetzt der Versicherer die Fremdkosten für die notwendige 
und nachweisliche Koordination anfallender schadenbegleitender Tätigkeiten wie z. B.   

•     Terminvereinbarungen mit Mietern, Gutachtern und Handwerker  

•     Bearbeitung von Mieteranfragen sowie laufende Information der Mieter  

•     Angebotseinholung, Auftragsvergabe, Ausführungsüberwachung, Abnahme, Rechnungsprüfung und Zahlung  

•     Dokumentierung, Archivierung und Erstellung der Schadenmeldung  

•     Zuordnung und Verbuchung von Versicherungszahlungen, Überweisungen und Kostenerstattung an Mieter  

•     Korrespondenz mit Rechtsanwälten oder Mieterverein  

Regiekosten werden nur gezahlt, soweit im Rahmen der Schadenabwicklung/-ermittlung kein Sachverständiger eingeschaltet wird. 
 
Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt.  
 

Klausel 0032 

Gebäudebestandteile/Investitionen des Pächters 

Entschädigung wird auch geleistet für Gebäudebestandteile und/oder Investitionen des Pächters, wenn er diese auf seine Kosten an-
geschafft, übernommen und / oder eingebaut hat und er dafür die Gefahr trägt.  
 

Klausel 0033 

Einfacher Diebstahl Bewirtungsmöbel im Freien 

Versichert sind Schäden durch einfachen Diebstahl von Bewirtschaftungsmöbel im Freien (z. B. Stühle, Tische, Thekenmöbel, Wärme-
strahler). 
 

Klausel 0034 

Verluste durch Entgegennahme falscher Geldscheine und Münzen 

Versichert sind Verluste durch die gutgläubige Entgegennahme ge- oder verfälschter Geldscheine und Münzen. 
 

Klausel 0035 

Beraubung von Kunden und Mitarbeitern (Versicherungsort) 

Versichert sind Bargeld und Wertgegenständen, die durch Beraubung den Kunden und Mitarbeitern entstehen. 
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1101 

Schäden durch radioaktive Isotope 

In die Versicherung sind Schäden an den versicherten Sachen eingeschlossen, die als Folge eines unter die Versicherung fallenden 
Schadenereignisses durch auf dem Versicherungsgrundstück betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entste-
hen, insbesondere Schäden durch Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren.  
 
Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung radioaktiv verseuchter Sachen infolge eines Versicherungsfalls nach Abs. 1 
werden nur ersetzt, soweit dies besonders vereinbart ist und soweit die Maßnahmen gesetzlich geboten sind.  
 

Klausel 1201 

Ausschluss von fremden Eigentum 

Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen entfällt der Einschluss fremden Eigen-
tums, das dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung oder Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde. 
 

Klausel 1207 

Edelmetalle in Zahnpraxen und Zahnlabors 

Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind bis zu der vereinbarten Entschä-
digungsgrenze verarbeitete und unverarbeitete Edelmetalle in Zahnpraxen und Zahnlabors auch dann versichert, wenn sich die 
Sachen nicht in einem Behältnis befinden.  
 

Klausel 1301 

Preisdifferenz-Versicherung 

1.    Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Erhöhungen des Schadenauf-
wands durch Mehrkosten in Folge Preissteigerungen mitversichert. 

 
2.    Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die tatsächlich entstandenen Mehrkosten durch Preissteige-

rungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung. 
 
3.    Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehr -

kos ten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden 
wären. 

 
4.    Mehrkosten in Folge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen oder Kapital-

mangel werden nicht ersetzt.  
 
5.   Ist der Zeitwert Versicherungswert, werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Nennwert ersetzt; dies gilt 

nicht bei beschädigten Sachen. Ist nach einer vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung nur der Zeitwertschaden zu erstatten, 
so werden die Mehrkosten nicht ersetzt. 

 
6.    Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche die Mehrkosten durch Preissteigerungen nach 

Nr. 1 versichert sind, wird der nach Nr. 2 bis Nr. 5 ermittelte Betrag  nur anteilig ersetzt. 
 

Klausel 1302 

Sachverständigenkosten 

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten 
Versicherungssumme von den nach den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch den Versiche-
rungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens den vereinbarten Anteil. 
 

Klausel 1303 

Erweiterte Bewegungs- und Schutzkostenversicherung 

Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind auch Bewegungs- und Schutzkosten 
versichert, die der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von Sachen dienen, welche durch einen anderen Vertrag gegen dieselbe 
Gefahr versichert ist. 
 

Klausel 1304 

Mehrkosten durch Technologiefortschritt 

1.    Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Mehrkosten durch Technolo-
giefortschritt als Folge eines Versicherungsfalls mitversichert. 

 
2.    Ersetzt werden bis zu dem hierfür vereinbarten Betrag die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederbeschaffung oder Wie-

derherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen, wenn die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der 
Sache in derselben Art und Güte in Folge Technologiefortschritts nicht möglich ist. 

 
      Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzuwenden ist, das der vom Schaden betroffenen Sache in Art und Güte 

möglichst nahe kommt. 
 
3.    Entschädigung wird nicht geleistet für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen und -auflagen. 
 
4.   Ist der Zeitwert Versicherungswert, werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt. 
 
5.    Ist die Versicherungssumme einer vom Schaden betroffenen Position, für welche die Mehrkosten durch Technologiefortschritt ver-

sichert sind, niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), wird der nach Nr. 2 bis Nr. 4 ermittelte Betrag nur im 
Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert ersetzt.
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Klausel (1401) 

Freizügigkeit zwischen den Versicherungsorten 

1.    Die versicherten Sachen können frei auf die im Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungsorte verteilt werden (Freizügigkeit). 
Für die Ermittlung einer Unterversicherung werden die Versicherungssummen aller Versicherungsorte den Versicherungswerten 
aller Versicherungsorte gegenübergestellt. 

 
2.    Bei Versicherungssummen auf Erstes Risiko sowie für Entschädigungsgrenzen stehen diese für den jeweiligen Versicherungsort 

vereinbarten Beträge zur Verfügung.  
 

Klausel 1402 (10)  

Freizügigkeit zwischen Versicherungsorten mit gemeinsamer Versicherungssumme 

1    Die versicherten Sachen können frei auf die im Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungsorte verteilt werden 
(Freizügigkeit). 

      Für die Ermittlung einer Unterversicherung wird die gemeinsame Versicherungssumme aller Versicherungsorte den Versicherungs-
werten aller Versicherungsorte gegenüber gestellt. 

 
2.    Sind Versicherungssummen auf Erstes Risiko oder Entschädigungsgrenzen als Prozent der gemeinsamen Versicherungssumme 

vereinbart, so werden diese Versicherungssummen und Entschädigungsgrenzen je Versicherungsort aus einem Durchschnittsbe-
trag errechnet, der durch Teilung der gemeinsamen Versicherungssumme durch die Anzahl der Versicherungsorte zu ermitteln ist. 

 
Klausel (1404) 

Außenversicherung 

1.    Versicherungsschutz für versicherte Sachen, besteht auch, wenn sie sich vorübergehend außerhalb des Versicherungsorts befinden.  
 
2.    Zeiträume von mehr als 6 Monaten gelten nicht als vorübergehend.  
 
3.    Sachen die auf Baustellen gelagert werden, sind nicht versichert.  
 
4.    Die Außenversicherung gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, innerhalb einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen, in Island, 

in Liechtenstein, in Großbritannien und in der Schweiz)  
 
5.    Für die Gefahren Einbruchdiebstahl und Sturm/Hagel gilt die Außenversicherung nur, wenn sich die Sachen in Gebäuden befinden. 
      Kein Versicherungsschutz besteht für Sachen, die sich in Zelten, Pavillons, Traglufthallen, Ausstellungsgebäuden, Verkaufsbuden, 

Baracken, Bauwagen, Rohbauten und Containern befinden.  
 

Klausel 1405 

Selbstständige Außenversicherung 

1.    Sind Sachen außerhalb des Versicherungsorts durch eine besondere Position versichert (selbstständige Außenversicherung), gilt, 
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, diese Versicherung nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2.    In der Einbruchdiebstahlversicherung bleibt die Gebäudegebundenheit bestehen. 
 
3.    In der Sturmversicherung gilt die Außenversicherung nur, wenn sich die Sachen in Gebäuden befinden. 
 
4.    Wenn nichts anderes vereinbart ist, wird Entschädigung nur geleistet, soweit Entschädigung nicht aus einem anderen Versicherungs-

vertrag beansprucht werden kann. Meldet der Versicherungsnehmer den Schaden zu diesem Vertrag, so wird dieser Versicherer auf 
jeden Fall in Vorleistung treten. 

 
5.    Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung gemäß den Allgemeinen Bedingungen nur deshalb noch nicht fällig, weil 

ohne Verschulden des Versicherungsnehmers die Entschädigungspflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder teilweise 
noch nicht geklärt ist, wird der Versicherer unter Vorbehalt der Rückforderung mit Zinsen 1 Prozent unter dem jeweiligen Basiszins-
satz im Sinne von § 247 BGB, mindestens jedoch 4 Prozent, höchstens 6 Prozent pro Jahr, eine vorläufige Zahlung leisten. 

 
Klausel 1512 

Medien der Unterhaltungselektronik 

1.    Versicherungswert für Medien der Unterhaltungselektronik (z. B. Videokassette, CD, DVD), die gewerbsmäßig vermietet werden, ist 
der Zeitwert. 

 
2.    Der Versicherungsnehmer hat über den jeweiligen versicherten Bestand ein Gesamtverzeichnis zu führen. 
 
3.    Der Versicherungsnehmer hat außerdem die Anzahl der Vermietvorgänge je Medium in einem Verzeichnis festzuhalten. 
 
4.    Die Verzeichnisse sind so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Medien 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen können. 
 
5.    Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr. 2  bis 4 ergeben sich aus den dem Vertrag zugrunde liegenden All-

gemeinen Versicherungsbedingungen. 
 

Klausel 1601 

Erweiterte Anerkennung 

1.    Der Versicherer erkennt an, dass ihm alle Umstände bekannt geworden sind, die im Zeitpunkt der Antragstellung gegeben und für 
die Übernahme der Gefahr erheblich waren. 

 

2.    Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwiegen worden sind. 
 

Klausel 1602 

Büchereien 

1.    Der Versicherungsnehmer hat für den jeweiligen Bestand der versicherten Bücher ein Gesamtverzeichnis zu führen. 
 

2.    Außerdem hat er je ein Verzeichnis der verliehenen und der geliehenen Bücher zu führen.
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3.   Die Verzeichnisse sind so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Büchern zerstört 
oder beschädigt werden oder abhanden kommen können. 

 
4.    Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr. 1 bis 3 ergeben sich aus den dem Vertrag zugrunde liegenden All-

gemeinen Versicherungsbedingungen. 
 

Klausel 1603 

Anzeige von Gefahrerhöhungen bei Bestehen einer Versicherungsabteilung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung eingerichtet, die Gewähr dafür bietet, dass vertragserhebliche Tatsachen 
regelmäßig erfasst werden, gilt die Anzeige von Gefahrerhöhungen als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erstattet wird, nachdem die 
Versicherungsabteilung des Versicherungsnehmers Kenntnis von der Erhöhung der Gefahr erlangt hat. Der Versicherungsnehmer hat 
dafür zu sorgen, dass die jeweils zuständigen Stellen des Betriebs die erforderlichen Meldungen an die Versicherungsabteilung unver-
züglich erstatten. 
 

Klausel 1703 

Vorsorgeversicherung 

1.    Die Vorsorgeversicherungssumme verteilt sich auf die Versicherungssummen der Positionen, für die sie vereinbart ist und bei denen 
Unterversicherung besteht oder bei denen die Versicherungssumme wegen entstandener Aufwendungen für Abwendung oder 
Minderung des Schadens nicht ausreicht. 

 

2.    Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßgebend, um die die Versicherungswerte der einzelnen Positionen die Versiche-
rungssumme übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, welche Positionen durch den Versicherungsfall betroffen sind. 

 
Klausel 1707 

Wertzuschlag mit Einschluss von Bestandserhöhungen 

1.   Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies besonders vereinbart ist, werden gebildet aus den Werten der versicherten 
Sachen auf der Preisbasis des laut Deklaration vereinbarten Jahres (Grundsumme) und den Wertzuschlägen für Preissteigerungen. 

 
2.   Der Versicherungsnehmer überprüft zu Beginn jedes Versicherungsjahres die Wertzuschläge. Veränderungen gelten rückwirkend 

vom Beginn des Versicherungsjahres an, wenn sie innerhalb der ersten drei Monate des Versicherungsjahres beantragt wurden. So-
lange kein Antrag gemäß Abs. 2 Satz 2 gestellt ist, gilt hilfsweise folgende Regelung: Die Wertzuschläge verändern sich ab Beginn 
jedes Versicherungsjahres um die Prozentpunkte, um die sich der Preisindex für gewerbliche Betriebsgebäude aus der Fachserie 17, 
Reihe 4, und der Index für gewerbliche Arbeitsmaschinen aus der Fachserie 17, Reihe 2, gegenüber dem Vorjahr verändert haben. 

 
3.   Soweit sie angewendet werden, sind für Nr. 2 die vom Statistischen Bundesamt vor Beginn des Versicherungsjahres zuletzt veröf-

fentlichten Preisindizes maßgebend. 
 
4.   Nachversicherungen von Bestandserhöhungen gelten rückwirkend, wenn sie innerhalb von drei Monaten beantragt wurden. 
 
5.   Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuzüglich doppeltem Wertzuschlag, sofern der Gesamtbetrag aus Grundsumme und 

Wertzuschlag bei Beginn des Versicherungsjahres ausreichend war und Bestandserhöhungen rechtzeitig ausreichend nachversichert 
worden sind. Grundsumme und Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, wenn sie durch eine dem Versicherer eingereichte 
Schätzung eines Sachverständigen festgesetzt worden sind. 

 

      Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, haftet der Versicherer für den Schaden nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
im Zeitpunkt ihrer gemäß Nr. 2 und Nr. 4 letztmalig erforderlichen Festsetzung zum Versicherungswert am gleichen Tag. 

 
6.   Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinbarungen durch Kündigung mit sechswöchiger Frist außer Kraft setzen.  
 

Klausel 1708 

Wertzuschlag ohne Einschluss von Bestandserhöhungen 

1.    Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies besonders vereinbart ist, werden gebildet aus den Werten der versicherten 
Sachen auf der Preisbasis des laut Deklaration vereinbarten Jahres (Grundsumme) und den Wertzuschlägen für Preissteigerungen. 

 
2.    Der Versicherungsnehmer überprüft zu Beginn jedes Versicherungsjahres die Wertzuschläge. Veränderungen gelten rückwirkend 

vom Beginn des Versicherungsjahres an, wenn sie innerhalb der ersten drei Monate des Versicherungsjahres beantragt wurden. 
 

      Solange kein Antrag gemäß Abs. 2 Satz 2 gestellt ist, gilt hilfsweise folgende Regelung: 
      Die Wertzuschläge verändern sich ab Beginn jedes Versicherungsjahres um die Prozentpunkte, um die sich der Preisindex für ge-

werbliche Betriebsgebäude aus der Fachserie 17, Reihe 4 und der Index für gewerbliche Arbeitsmaschinen aus der Fachserie 17, 
Reihe 2, gegenüber dem Vorjahr verändert haben. 

 
3.    Soweit sie angewendet werden, sind für Nr. 2 die vom Statis tischen Bundesamt vor Beginn des Versicherungsjahres zuletzt veröf-

fentlichten Preisindizes maßgebend. 
 
4.    Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuzüglich doppeltem Wertzuschlag, sofern der Gesamtbetrag aus Grundsumme und 

Wertzuschlag bei Beginn des Versicherungsjahres ausreichend war. 
 

      Grundsumme und Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, wenn sie durch eine dem Versicherer eingereichte Schätzung eines 
Sachverständigen festgesetzt worden sind. 

 

      Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, haftet der Versicherer für den Schaden  nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
im Zeitpunkt ihrer gemäß Nr. 2 letztmalig erforderlichen Festsetzung zum Versicherungswert am gleichen Tag. 

 
5.    Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinbarungen durch Kündigung mit sechswöchiger Frist außer Kraft setzen. 
 

Klausel 1710 

Briefmarken- und Münzenhandel 

1.    Für Briefmarken, Postkarten, Briefumschläge, Münzen und Notgeld ist die Entschädigung auf den vereinbarten Betrag je Stück be-
grenzt. 

 
2.    Für einen Minderwert von Sammlungen oder Serien durch Verlust einzelner Stücke wird kein Ersatz geleistet.
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3.   Der Versicherungsnehmer hat über den jeweiligen Bestand der Sachen Verzeichnisse zu führen. Nach Geschäftsschluss sind die 
Verzeichnisse so aufzubewahren, dass sie voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Sachen zerstört oder beschädigt werden oder 
abhandenkommen können. 

 
Klausel 1711 

Manuskripte bei Verlagen oder Druckereien 

1.    Für Manuskripte leistet der Versicherer Entschädigung in Höhe des Betrags, den der Versicherungsnehmer einem Vertragspartner, 
insbesondere dem Autor, nach den gesetzlichen Bestimmungen als Schadenersatz zahlen muss oder zahlen müsste, wenn er den 
Eintritt des Versicherungsfalls zu vertreten hätte. Vertragliche Sonderabreden bleiben unberücksichtigt. 

 
2.    Der Versicherer leistet Entschädigung auch für den Betrag, den der Versicherungsnehmer dem Vertragspartner für das Manuskript 

gezahlt hat. Die Entschädigung darf jedoch nicht zu einer Bereicherung des Versicherungsnehmers führen; sie kann sich insbeson-
dere vermindern, wenn das Manuskript nur teilweise verloren ist oder wenn die Drucklegung bereits begonnen hatte oder wenn 
die Wiederherstellung weniger als den Betrag gemäß Satz 1 erfordert. 

 
Klausel 1712 

Krankenkassenrezepte und Krankenscheine 

1.    Für Krankenkassenrezepte und Krankenscheine leistet der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme Entschä-
digung in Höhe des Ausfalls, den der Versicherungsnehmer in Folge des Versicherungsfalls bei der nächsten Abrechnung mit der 
Krankenkasse erleidet. 

 
2.    Soweit der Versicherungsnehmer die Anzahl und den Abrechnungswert der durch den Versicherungsfall zerstörten oder abhanden-

gekommenen Rezepte nicht nachweisen kann, sind die Durchschnittswerte während der letzten 24 Monate vor Eintritt des 
Versicherungsfalls maßgebend. 

 
Klausel 1714 

Selbstbehalt bei ungekürzter Versicherungssumme 

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag einschließlich Aufwendungsersatz gemäß § 83 VVG und Ersatz 
für sonstige versicherte Kosten wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 
 

Klausel 1803 

Makler 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers ent-
gegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 
 

Klausel 1901 

Abschlagszahlung 

Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass eine Abschlagszahlung in Höhe des Betrags, der nach Lage der Sache mindes tens zu 
zahlen ist, abweichend von § 14 Abs. 2 VVG und den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen schon 
drei Wochen nach Anzeige des Versicherungsfalls erfolgt. 
 

Klausel 2201 

Automaten 

Abweichend von den Bestimmungen über die Versicherung der Betriebseinrichtung in den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sind Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt, sowie Geldausgabeautomaten, 
mitversichert. 
 

Klausel (2202)  

Eigentum von Gästen in Beherbergungsbetrieben 

1.    Eigentum von Gästen in Beherbergungsbetrieben, das dem Versicherungsnehmer nicht zur Verwahrung übergeben wurde, ist mit-
versichert.  

 
2.    Nicht versichert sind Kraftfahrzeuge, Bargeld und Wertpapiere. 
 
3.    Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Gast Entschädigung nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag beanspruchen 

kann.  
 

Klausel 2302 

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte) 

1.   Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Erhöhungen des Schadenauf-
wandes durch Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen mitversichert. 

 
2.   Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederher-

stellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache durch behördliche Auflagen auf der Grundlage bereits vor Eintritt 
des Versicherungsfalls erlassener Gesetze und Verordnungen. Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert. 

 
3.   Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen Reste der versicherten und 

vom Schaden betroffenen Sache nicht wiederverwertet werden können, sind nicht versichert. 
 
4.   Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbe-

schränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wieder-
herstellung an bisheriger Stelle entstanden wären. 

 
5.   Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch Beschränkungen der vorge-

nannten Art verzögert, werden nicht ersetzt.
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      Sofern für versicherte und vom Schaden betroffene Sachen die Preisdifferenz-Versicherung nach Klausel 1301 vereinbart ist, werden 
Mehrkosten infolge Preissteigerungen ersetzt, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch Beschränkungen der 
vorgenannten Art verzögert. Ziffer 4 Klausel 1301 wird insoweit abgeändert. 

 
6.   Ist der Zeitwert Versicherungswert, werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt. Ist nach 

einer vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung nur der Zeitwertschaden zu erstatten, werden die Mehrkosten nicht ersetzt. 
 
7.   Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-

beschränkungen versichert sind, wird der nach Nr. 2 bis Nr. 6 ermittelte Betrag nur anteilig ersetzt. 
 
8.   Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.  
 
9.   Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten entsteht, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, diesen in Höhe des fällig 

werdenden Mehrbetrags an den Versicherer abzutreten. 
 

Klausel 3102 

Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- und ähnlichen Erhitzungsanlagen, sowie an deren Inhalt 

1.    Brandschäden an versicherten Räucher-, Trocknungs- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen, sowie an dem versicherten Inhalt 
von Räucher-, Trocknungs- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen sind bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze auch 
dann zu ersetzen, wenn der Brand innerhalb der Anlagen ausgebrochen ist. 

 
2.    Erhöht sich die Anzahl der Anlagen oder ändert sich deren Art, hat der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer unverzüglich an-

zuzeigen. Ist mit der Änderung eine Gefahr erhöhung verbunden, gelten außerdem die Allgemeinen Bedingungen. 
 
      Der Versicherer hat vom Tag der Änderung an Anspruch auf die aus einem etwa erforderlichen höheren Prämiensatz errechnete Prä-

mie; dies gilt nicht, soweit der Versicherer in einem Versicherungsfall wegen Gefahrerhöhung gemäß Abs. 1 leistungsfrei geworden 
ist. 

 
3.    Räucheranlagen müssen so eingerichtet sein, dass herabfallendes Räuchergut sich nicht am Räucherfeuer entzünden kann. 
 

Klausel 3301 

Kosten für die Dekontamination von Erdreich 

1.   In Erweiterung der dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Bedingungen ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten 
Versicherungssumme Kosten, die der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnung infolge einer Kontamination durch 
einen Versicherungsfall aufwenden muss, um 

 

a)   Erdreich von eigenen und gepachteten Versicherungsgrundstücken innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu untersuchen 
und nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen 

 

b)  den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten 
 

c)   insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstücks vor Eintritt des Versicherungsfalls wiederherzustellen. 
 
2.   Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen 
 

a)   aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalls erlassen wurden 
 

b)  eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalls entstanden sind 
 

c)   innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalls ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechts-
mittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden 

 
3.   Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, werden nur Aufwendungen ersetzt, die 

den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob 
und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. 

      Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 
 
4.   Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des 

Versicherungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt. 
 
5.   Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einen anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen 

kann. 
 
6.   Für Aufwendungen gemäß Nr. 1 durch Versicherungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjahres eintreten, ist Entschädigungs-

grenze die Versicherungssumme als Jahreshöchstentschädigung. 
 
7.   Der gemäß Nr. 1 bis Nr. 6 als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbe-

halt gekürzt. 
 
8.   Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß den Allgemeinen Bedingungen. 
 

Klausel 3606 

Gefahrerhöhung – Versehensklausel 

1.    Der Versicherungsnehmer wird sein Aufsichtspersonal zur laufenden Überwachung der Gefahrenverhältnisse auf dem Versicherungs-
grundstück verpflichten und Gefahrerhöhungen nach den Allgemeinen Bedingungen unverzüglich anzeigen. Dies gilt auch für Ge-
fahrerhöhungen, die sich aus der Änderung bestehender oder der Aufnahme neuer Betriebszweige ergeben. Um etwa versehent-
lich nicht angezeigte oder bisher nicht bekannt gewesene Gefahrerhöhungen nachträglich feststellen zu können, wird der Versiche-
rungsnehmer das versicherte Wagnis halbjährlich prüfen. 

 
2.    Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich seine Anzeigepflicht, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis tung frei. Bei 

grob fahrlässiger Verletzung einer der Obliegenheiten ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen Bleibt seine Verpflichtung hiernach bestehen, gebührt ihm rückwirkend vom Tage der Gefahrerhöhung an 
die etwa erforderliche höhere Prämie.
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Klausel 3612 

Abweichung von Sicherheitsvorschriften 

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen das Gewerbe aufsichtsamt oder die Berufsgenossenschaft schriftlich zugestimmt 
hat, beeinträchtigen die Entschädigungspflicht nicht. 
 

Klausel 4102 

Vereinbarte Behältnisse mit Kombinationsschloss 

Die Allgemeinen Bedingungen sind bei mehrwandigen Stahlschränken oder eingemauerten Stahlwandschränken auch dann anzuwen-
den, wenn diese ausschließlich Kombinationsschlösser besitzen. 
 

Klausel 4202 

Einschluss von Automaten samt Inhalt 

Soweit Automaten mit Geldeinwurf einschließlich Waren- und Geldinhalt eingeschlossen oder als besondere Position versichert sind, 
gelten hierfür die Allgemeinen Bedingungen nicht. 
 

Klausel 4301 

Schlüsselverlustversicherung für besondere Behältnisse 

Sind Kosten in Folge Abhandenkommens des Schlüssels zu Tresorräumen oder zu Behältnissen gemäß den Allgemeinen Bedingungen 
versichert, die sich innerhalb der als Versicherungsort vereinbarten Räume befinden, werden nach Verlust eines Schlüssels die Aufwen-
dungen für Änderung der Schlösser und Anfertigung neuer Schlüssel, sowie für unvermeidbares gewaltsames Öffnen und für Wieder-
herstellung des Behältnisses ersetzt. 
 

Klausel (4401) 

Geschäftsfahrräder 

Mitversichert sind Geschäftsfahrräder nur, wenn sie in der Deklaration zum Vertrag aufgeführt sind. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auch auf Schäden durch Diebstahl, wenn die Fahrräder nachweislich zur Zeit des Diebstahls in verkehrsüblicher Weise durch ein 
Schloss gesichert waren.  
 
Versicherungsschutz besteht auch für elektrisch unterstütze Fahrräder (Pedelec), sofern 
 
a)   dafür keine Versicherungspflicht besteht, 
 

b)   deren Motorleistung 250 Watt sowie deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit 25 km/h nicht übersteigt. 
 

Für die mit dem Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen, besteht nur dann Versicherungsschutz, 
wenn sie zusammen mit dem Fahrrad abhandengekommen sind. 
 

Versicherungsort ist die Bundesrepublik Deutschland. 
 
Voraussetzung für die Entschädigung: 
 

Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rahmennummer der versicherten Fahrräder zu be-
schaffen und aufzubewahren. 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, kann die Entschädigung nur dann verlangt werden, wenn die genannten Merk-
male anderweitig nachgewiesen werden können. 
 
Besondere Obliegenheiten: 
 

Der Versicherungsnehmer hat 
 

a)   den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen, 
 

b)   einen Nachweis dafür zu erbringen, dass das Fahrrad nicht innerhalb von 3 Wochen seit Anzeige des Diebstahls wieder herbeige-
schafft wurde. 

 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, kann die Leistung unter den in § 13 Nr. 2 (Obliegenheiten des Versicherungsneh-
mers im Versicherungsfall) beschriebenen Voraussetzungen ganz oder teilweise verweigert werden. 
 

Klausel 4402 

Sachen in Schaukästen und Vitrinen außerhalb der Versicherungsräume 

1.    Sachen in Schaufenstern und Vitrinen sind außerhalb des Versicherungsortes versichert.  
 
2.    Versicherungsschutz besteht auch, wenn der Dieb den Schaukasten oder die Vitrine außerhalb eines Gebäudes erbricht oder mit-

tels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge öffnet. 
 

Klausel 4602 

Einbruchmeldeanlagen 

1.    Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Räume und Behältnisse sind durch eine Einbruchmeldeanlage der im Versicherungsver-
trag bezeichneten Art (System) überwacht. Wenn dies vereinbart wurde, muss es sich um eine durch die VdS Schadenverhütung 
GmbH oder gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA) handeln. 

 
2.    Der Versicherungsnehmer hat 
 

a)   die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Herstellers zu bedienen und stets in voll gebrauchsfähigem Zustand zu er-
halten. 

 

b)   die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, solange die Arbeit in dem Betrieb ruht; vertragliche Abweichungen bedürfen 
der Schriftform. 

 

c)    die Einbruchmeldeanlage durch eine von der VdS Schaden verhütung GmbH oder gleichermaßen qualifizierte Zertifizierungs-
stelle anerkannte Errichterfirma vierteljährlich inspizieren und jährlich warten zu lassen.
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d)   Störungen, Mängel oder Schäden unverzüglich durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH oder gleichermaßen qualifizierte 
Zertifizierungsstelle anerkannte Errichterfirma beseitigen zu lassen. 

 
e)   während jeder Störung oder Gebrauchsunfähigkeit der Einbruchmeldeanlage die in Nr. 1 genannten Räume und Behältnisse 

durch einen dort ununterbrochen anwesenden Wächter bewachen zu lassen. 
 
f)    Änderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH oder gleichermaßen qualifi-

zierte Zertifizierungsstelle anerkannte Errichterfirma vornehmen und dabei ausschließlich Teile und Geräte des im Versiche-
rungsvertrag genannten Systems verwenden zu lassen. 

 
g)   dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Überprüfung der Einbruchmeldeanlage durch die VdS Schaden verhütung 

GmbH oder gleichermaßen zu gestatten. 
 
h)   bei Aufschaltung der EMA auf ein durch die VdS Schaden verhütung GmbH oder gleichermaßen qualifiziertet Zertifizierungsstelle 

anerkanntes Wach- und Sicherheitsunternehmen Änderungen der vereinbarten Interventionsmaßnahmen dem Versicherer in-
nerhalb einer Frist von zwei Wochen mitzuteilen. 

 
Klausel  (5101) 

Bestimmungswidriger Wasseraustritt aus Wasserlöschanlagen 

1.    Abweichend von dem Allgemeinen Bedingungen ersetzt der Versicherer Schäden an versicherten Sachen, die durch Wasserlösch-
anlagen-Leckage zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen.  

2.    Wasserlöschanlagen-Leckage ist das bestimmungswidrige Austreten von Wasser oder auf Wasser basierenden Flüssigkeiten aus 
einer ortsfesten Wasserlöschanlage am Versicherungsort.  

 
      Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Wasserbehälter, Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanlagen, sonstige 

Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich dem Betrieb der Wasserlöschanlage dienen.  
 
3.   Innerhalb von Gebäuden sind Schäden durch  

 
a)   Rohrbruch oder Frost an den versicherten Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserlöschanlagen;  
 
b)  Frost an den sonstigen versicherten Einrichtungen dieser Anlagen  

 
      versichert.  
 
      Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 

sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versichert.  
 
4.   Nicht versicherte Schäden  

 
a)   Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch:  
 

aa)  Druckproben 
 

bb) Umbauten oder Reparaturarbeiten an Gebäuden oder an der Wasserlöschanlage;  
 

cc)  Schwamm; 
 

dd) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Wasserlöschanlagen-Leckage die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht 
hat;  

 
ee)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges seiner Teile oder seiner Ladung;  

 
ff)    Erdbeben;  

 
b)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an: 
 

aa)  Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden befindlichen Sachen;  
 

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich 
abgeschlossen ist (Montageobjekte).  

 
5.   Die Rechtsfolgen von Verstößen gegen die Bestimmungen ergeben sich aus den Allgemeinen Bedingungen (Gefahrerhöhung und 

Sicherheitsvorschriften).   
 

Klausel (7124) 

Versicherungsschutz bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls 

1.   Der Versicherer wird sich bei einem Versicherungsfall bis zu der im Vertrag genannten Schadenhöhe nicht auf die Einrede der grob 
fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls berufen. Bei der Feststellung der Schadenhöhe werden die versicherten Kosten 
mit eingerechnet. 

 
2.   Bei einem Versicherungsfall, der die im Vertrag genannten Schadenhöhe überschreitet, ist der Einredeverzicht des Versicherers nach 

Nr. 1 insoweit ausgeschlossen, als sich der Versicherer hinsichtlich des übersteigenden Teils auf die Leis tungsfreiheit berufen kann. 
 
3.    Der Einredeverzicht, gilt nicht für Obliegenheitsverletzungen sowie Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften durch den 

Versicherungsnehmer oder seiner Repräsentanten. 
 

Klausel (7215) 

Verderb von Waren, Lebens- und Genussmitteln sowie Medikamenten in Kühlanlagen oder Kühleinrichtungen 

1.    Ersetzt werden Schäden an Waren in Kühlanlagen durch 
 
a)   Austritt von Sole, Ammoniak oder anderen Kältemitteln,
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b)   Abweichungen von der vorgeschriebenen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, 
 
c)    Versagen der maschinellen Kühleinrichtung. 
 

2.    Ersetzt werden ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht Schäden durch 
 
a)   gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß der maschinellen Kühlleinrichtung, 
 
b)   Schwund oder natürlichen Verderb der Waren, 
 
c)    angekündigte Stromabschaltungen, 
 
d)   eine von dem Versicherungsnehmer festgesetzte und eingestellte Temperatur, die jedoch für die eingelagerten Waren ungeeignet 

ist. 
 

3.    Der Versicherungsnehmer hat  
 
a)   die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu beachten, 
 
b)   die Kühlanlagen regelmäßig abzutauen, 
 
c)    die eingelagerten Waren zweckentsprechend zu verpacken. 
 

4.    Für die Erweiterung des Versicherungsschutzes (Verderb von Waren in Kühlanlagen) besteht kein Außenversicherungsschutz (gemäß 
Klausel 1404) 

 
Klausel (7310) 

Bewachungskosten, wenn die Schließvorrichtungen und sonstigen Sicherungen des Gebäudes nach 
einem Versicherungsfall keinen ausreichenden Schutz mehr bieten 

1.    Ergänzend zu den Allgemeinen Bedingungen sind auch Kosten versichert, die für die Bewachung versicherter Sachen entstehen, 
wenn nach einem Schaden Schließvorrichtungen und sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz mehr bieten. 

 
2.    Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Schließvorrichtung oder sonstige Sicherungen wieder gebrauchsfähig 

sind, längstens für die vereinbarte Dauer. 
 

Klausel (7312)  

Rückreisekosten aus dem Urlaub 

1.    Versichert sind Rückreisekosten, die anfallen, weil der Versicherungsnehmer den Urlaub wegen eines erheblichen Versicherungs-
falls an den versicherten Sachen vorzeitig abbrechen und an den Schadenort zurückreisen muss. 

 
2.    Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn er den vereinbarten Betrag übersteigt und die Anwesenheit am Schadenort notwendig 

macht. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit vom Versicherungsort von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer 
von 6 Wochen. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend dem benutzten Urlaubsreisemit-
tel und der Dringlichkeit der Reise an den Schadenort. 

 
Klausel (7315)  

Telefonkosten nach einem Einbruchdiebstahl 

1.    Wird nach einem Einbruchdiebstahl in den versicherten Betrieb das Telefon von dem Täter benutzt, so ersetzt der Versicherer die 
dadurch angefallenen Telefonkosten. 

 
2.    Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer auf Verlangen einen Einzelgesprächsnachweis des Telekommunikationsunternehmens 

einzureichen. 
 

Klausel (7955) 

Verlust von Wasser, Gas oder Öl 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schäden durch Verlust von Wasser, Gas oder Öl das durch den Versicherungsfall bestim-
mungswidrig ausgetreten ist. 
 
 
Klauseln für die Gefahrengruppe d) 
 

Klausel 008 

Erweiterter Geltungsbereich für bewegliche Sachen 

1.    Für die im Versicherungsvertrag als beweglich bezeichneten Sachen besteht Versicherungsschutz auch außerhalb des 
Versicherungsortes, und zwar in dem im Versicherungsvertrag genannten Gebiet. 

 
      Dies gilt auch, wenn derartige Sachen in geeigneten  
 

a)   Kraft- oder Wasserfahrzeugen mitgeführt werden oder eingebaut sind 
 
b)   Luftfahrzeugen mitgeführt werden. 

 
2.    Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden durch Diebstahl aus Kraftfahrzeugen nur, wenn das Kraftfahrzeug geschlossen 

und verschlossen ist und wenn außerdem 
 

–     der Diebstahl zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr verübt wurde  oder 
 

–     das Kraftfahrzeug in einer verschlossenen Einzel- oder 
 

–     bewachten Sammelgarage  oder 
 

–     auf einem verschlossenen Hofraum abgestellt war. 
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      Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Versicherer nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis tungsfrei.  

 
      Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, gelten die Allgemeinen Bedingungen. Danach kann der Versicherer zur Kündigung 

oder Vertragsanpassung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis tungsfrei sein. 
 
      Bei Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung wird gemäß der Allgemeinen Bedingungen der ermittelte 

Betrag um den im Versicherungsvertrag genannten Selbstbehalt gekürzt. Bei Zusammentreffen mit anderen im Versicherungsver-
trag vereinbarten Selbstbehalten gilt der jeweils höhere Selbstbehalt. 

 
Klausel 009 

Sachen mit Geldinhalt oder geldwertem Inhalt 

1.    Der Geldinhalt oder geldwerte Inhalt (z. B. Wertmarken, Waren) versicherter Anlagen und Geräte ist nicht Gegenstand der Versiche-
rung. 

 
2.    Elektrische und elektronische Kassen sind nach Geschäftsschluss geöffnet zu lassen. Bei Rückgeldgebern sind die Kassetten nach 

Geschäftsschluss zu entnehmen. 
      Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Versicherer nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen zur Kündi-

gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis tungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach Zugang wirk-
sam. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. 

 
      Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, gelten die Allgemeinen Bedingungen. Danach kann der Versicherer zur Kündigung 

oder Vertragsanpassung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis tungsfrei sein. 
 

Klausel 010 

Datenversicherung 

1.    Gegenstand der Versicherung 
 

a)   Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten: 
 

–      Daten (maschinenlesbare Informationen), z. B. Daten aus Dateien/Datenbanken 
–      Programme, z. B. Standardprogramme und individuell hergestellte Programme 
–      Datenträger, auf denen die versicherten Daten und Programme gespeichert sind, sofern diese Datenträger ihrer Bestimmung 

nach auswechselbar sind, z. B. Magnetwechselplatten, Magnetbänder, optische Datenträger, Disketten 
 

b)   Nicht versichert sind: 
 

–      Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist (z. B. Raubkopien) 
–      nicht betriebsfertige oder nicht lauffähige Programme 
–      Daten und Programme, die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden 

 
2.    Versicherungsort 
 

a)   Versicherungsschutz besteht innerhalb  der im Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebsgrundstücke 
 

b)   Für Sicherungsdaten/-träger besteht zusätzlich Versicherungsschutz in deren Auslagerungsstätten (Nr. 6 a), sowie auf den Ver-
bindungswegen 

 
3.    Versicherungssumme 
 

a)   Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen; Versicherungswert sind bei Daten und Programmen die 
Wiederbeschaffungs- bzw. Wiedereingabekosten (Nr. 5 a), bei Datenträgern die Wiederbeschaffungskosten. 

 
b)   Abweichend von § 75 VVG verzichtet der Versicherer auf den Einwand der Unterversicherung. 

 
4.    Versicherte Schäden und Gefahren 
 
      Der Versicherer leistet Entschädigung (Nr. 5), wenn eine nachteilige Veränderung oder ein Verlust versicherter Daten oder 

Programme (Nr. 1) eingetreten ist 
 

a)   durch einen gemäß der Allgemeinen Bedingungen versicherten Schaden an dem Datenträger, auf dem sie gespeichert waren, 
oder an der Datenverarbeitungsanlage, durch die sie verarbeitet wurden 

 
b)   nachweislich in Folge einer Blitzeinwirkung 
 

      Für Datenträger gelten die Allgemeinen Bedingungen. 
 
5.    Entschädigungsleistung 
 

a)   Der Versicherer leistet Entschädigung 
 

aa)   bei nachteiliger Veränderung oder Verlust (Nr. 4) versicherter Daten oder Programme (Nr. 1 a) in Höhe der notwendigen 
Kosten für jeweils erforderliche 

 
–      maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern (Nr. 6 a) 
–      Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wiederherstellung von Stamm- und Bewegungsdaten (einschl. dafür er-

forderlicher Beleg aufbereitung/Informationsbeschaffung) 
–      Wiederbeschaffung und Wiedereingabe von Standardprogrammen 
–      Wiedereingabe von Programmdaten individuell hergestellter Programme und Programmerweiterungen (z. B. Konfigu-

rationen, Funktionsblöcke) aus beim Versicherungsnehmer vorhandenen Belegen (z. B. Quellcodes) 
 

ab)  bei einem gemäßden Allgemeinen Bedingungen versicherten Schaden an dem versicherten Datenträger (Nr. 1 a) für dessen 
Wiederbeschaffungskosten 

 
      bis zu der im Versicherungsvertrag je Position genannten Versicherungssumme.
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b)   Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung: 
 

ba)  für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder 
vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neu-
erlichen Lizenzerwerb) 

 
bb)  für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen Daten 

 
bc)   für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen 
 
bd)  für andere als in Nr. 4 a) und b) genannte Sach- oder Vermögensschäden 

 
c)    Ist die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht notwendig oder erfolgt sie nicht innerhalb 

von 12 Monaten nach Eintritt des Schadens, ersetzt der Versicherer nur den Zeitwert der versicherten Datenträger. 
 
d)   Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbe-

halt gekürzt. 
 
6.    Obliegenheiten des Versicherungsnehmers: 
 

a)   Der Versicherungsnehmer hat eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche Datensicherung vorzunehmen, d. h. Dupli-
kate der versicherten Daten und Programme anzufertigen und so aufzubewahren, dass sie von einem Schadenfall der Originale 
voraussichtlich nicht gleichzeitig betroffen sein können. Die technischen Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils dem 
Stand der Technik entsprechen. 

 
      Der Versicherungsnehmer hat sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen 

sind, dass deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) und Durchführung von 
Rücksicherungstests. 

 
b)   Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, ist der Versicherer nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen  

zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.  
 
      Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, gelten die Allgemeinen Bedingungen. Danach kann der Versicherer zur Kündigung 

oder Vertragsanpassung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei sein. 
 
7.    Allgemeines 
 
      Für Daten gilt der § 9 Nr. 2 und Nr. 3, § 11 Nr. 7, § 14 Nr. 5 und § 21 Nr. 8 der Allgemeinen Bedingungen nicht. 
 

Klausel 012 

Röhren (nicht in Anlagen/Geräten der Medizintechnik) 

1.    Bei Schäden gemäß den Allgemeinen Bedingungen an Röhren leistet der Versicherer Entschädigung nach den Allgemeinen Bedin-
gungen. 

 
2.    Bei sonstigen versicherten Schäden an Röhren wird die Entschädigung nach den Allgemeinen Bedingungen gemäß nachstehender 

Entschädigungsstaffel gekürzt (sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach den Allgemeinen Bedingungen 
ersetzt): 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte. 
 

Klausel 013 

Zwischenbildträger (in Kopiergeräten, Laserdruckern u. ä. Geräten) 

Bei Schäden gemäß den Allgemeinen Bedingungen an Zwischenbildträgern (z. B. Fotoleitertrommeln/-bändern) leistet der Versicherer 
Entschädigung nach den Allgemeinen Bedingungen. 
 
Bei sonstigen versicherten Schäden an Zwischenbildträgern wird die Entschädigungsleistung nach den Allgemeinen Bedingungen um 
die gehabte Nutzung (= im Verhältnis der tatsächlichen Nutzung zur normalen Lebensdauer laut Angabe des Herstellers) gekürzt. 
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Bezeichnung der Röhren Verringerung der Entschädigung nach  
Benutzungsdauer von

Verringerung der Entschädigung monat-
lich um

a)   Röntgen-/ Ventilröhren, 
      Laserröhren

6 Monaten 
8 Monaten

5,5 % 
5,5 %

b)   Kathodenstrahlröhren in Aufzeich -
nungs einheiten von  

      Foto-/Licht-satzanlagen   
      Bildaufnahmeröhren 

 
 
12 Monaten 
12 Monaten

 
 
3,0 % 
3,0 %

c)   Bildwiedergaberühren 
      Hochfrequenzleistungsröhren

18 Monaten 
18 Monaten

2,5 % 
2,5 %

d)   Speicherröhren 
      Fotomultiplierröhren

24 Monaten 
24  Monaten

2,0 % 
2,0 %

e)   Linearbeschleunigerröhren 24 Monaten 1,5 %
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Klauseln für die Gefahrengruppe e) 
 

Klausel 735 

Waren und Dekorationsmittel 

1.    Der Versicherer leistet bis zu dem vereinbarten Betrag auf Erstes Risiko Entschädigung auch für Schäden an ausgestellten Waren 
und Dekorationsmitteln hinter versicherten Scheiben (z. B. von Schaufenstern, Schaukästen und Vitrinen), wenn gleichzeitig ein er-
satzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen (gemäß den Allgemeinen Bedingungen) der Scheibe vorliegt und die Waren oder Deko-
rationsmittel durch Glassplitter oder durch Gegenstände zerstört oder beschädigt worden sind, die beim Zerbrechen der Scheiben 
eingedrungen sind. 

 
2.    Ersetzt werden 

 
a)   bei zerstörten Sachen der Wiederbeschaffungspreis unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls; die Reste der zerstörten Sa-

chen stehen dem Versicherer zu, wenn nicht der Versicherungsnehmer den Wert der Reste an den Versicherer zahlt. 
 
b)   bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls zuzüglich einer durch 

den Versicherungsfall etwa entstandenen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch 
der Wiederbeschaffungspreis unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls. 

 
Klausel 742 

Unterversicherung bei Positionen ohne Versicherungssumme 

1.    Hängt die erforderliche Jahresprämie aufgrund von Antragsfragen erkennbar von der Fläche des versicherten Glases ab, so hat 
der Versicherungsnehmer während der Vertragsdauer Abweichungen zwischen den Angaben im Antrag und den tatsächlichen vor-
handenen Flächen dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 
2.    Sind die zur Zeit des Versicherungsfalls vorhandenen Flächen dem Versicherer weder durch den Antrag noch durch spätere Anzeigen 

bekannt geworden (Unterversicherung), so hat er von der Entschädigung oder den Kosten des Naturalersatzes nur den Teil zu tragen, 
der sich zu dem bedingungsgemäß errechneten Gesamtbetrag verhält wie die zuletzt geschuldete Jahresprämie zu der Jahresprä-
mie, die bei Kenntnis aller Umstände vereinbart worden wäre. Anzeigen, die ohne Verschulden des Versicherungsnehmers dem 
Versicherer noch nicht zugegangen sind, geltend als rechtzeitig erfolgt. Den vereinbarten Naturalersatz braucht der Versicherer erst 
zu leisten, nachdem der Versicherungsnehmer den sich ergebenden Unterschiedsbetrag vor Erteilung des Ersatzauftrags hinzuge-
zahlt hat. 

 
3.    Werden dem Versicherer während der Vertragsdauer Flächen angezeigt, für die eine höhere oder geringere Jahresprämie verein-

bart worden wäre, so schuldet der Versicherungsnehmer von dem Zeitpunkt der Absendung der Anzeige an die geänderte Jahres -
prämie. 

 
4.    Nr. 1 bis Nr. 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Prämie aufgrund der Antragsfragen erkennbar von sonstigen Umständen 

abhängt. Dies gilt insbesondere, wenn ein Gebäudewert maßgebend ist und dieser Wert entweder im Antrag zu niedrig angegeben 
wurde oder später durch Um-, An- oder Ausbauten gestiegen ist. 

 
 

Klausel 744 

Selbstbehalt 

1.    Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag einschließlich Aufwendungsersatz gemäß § 83 VVG wird je 
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

 
2.    Einen vereinbarten Naturalersatz braucht der Versicherer erst zu leisten, nachdem der Versicherungsnehmer den Selbstbehalt 

gemäß Nr. 1 vor Erteilung des Erstauftrags hinzugezahlt hat. 
 

Klausel 753 

Werbeanlagen 

1.    Versichert sind die im Versicherungsvertrag näher bezeichneten Werbeanlagen, und zwar 
 

–     Leuchtröhrenanlagen 
–     (Hochspannungsanlagen) 
–     Firmenschilder 
–     Transparente 
 

2.    Der Versicherer leistet Ersatz 
 

a)   bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) für Schäden durch Zerbrechen (gemäß den Allgemeinen Bedingungen) der 
Röhren (Systeme) und an den übrigen Teilen der Anlagen für alle Beschädigungen oder Zerstörungen, soweit sie nicht eine un-
mittelbare Folge der durch den Betrieb der Anlage verursachten Abnutzung sind. 

 
b)   bei Firmenschildern und Transparenten für Schäden durch Zerbrechen (gemäß den Allgemeinen Bedingungen) der Glas- und 

Kunststoffteile.  
 

      Schäden an Leuchtkörpern oder nicht aus Glas oder Kunststoff bestehenden Teilen (z. B. Metallkonstruktion, Bemalung, Beschrif-
tung, Kabel) sind mitversichert, wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen (gemäß den Allgemeinen Bedin-
gungen) am Glas oder Kunststoff vorliegt und entweder beider Schäden auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden am 
Glas oder Kunststoff den anderen Schaden verursacht hat. 

 
3.   Abweichend von den Allgemeinen Bedingungen sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, Schäden durch Brand, Blitzschlag, 

Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung sowie Schäden durch Löschen, Niederreißen 
oder Ausräumen mitversichert. 

 
4.    Kosten für Farbangleichungen unbeschädigter Systeme oder für sonstige Änderungen oder Verbesserungen, sowie für Überholungen 

sind nicht entschädigungspflichtig. 
 
5.    Wird anlässlich eines ersatzpflichtigen Schadens an den übrigen Teilen der Anlage eine vorläufige Reparatur durch einen Nichtfach-

mann vorgenommen, so sind die Kosten hierfür, sowie die daraus entstehenden Folgen, vom Versicherungsnehmer zu tragen.

45
03

2/
10

/2
02

0 
  (

PD
F)



44

Klausel 783 

Makler 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers ent-
gegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 
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Informationsblatt Datenschutz 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem Daten-
schutzrecht zustehenden Rechte.  
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung 

Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. 

Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn 

 

Amtsgericht Köln HRB 8234 
 
Sie erreichen uns unter folgender Adresse: 
 
DEVK Versicherungen 

Riehler Straße 190  
50735 Köln 
Telefon 0800 4-757-757 
Fax 0221 757-2200 
E-Mail: info@devk.de 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter o. g. Adresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“, per E-Mail 
unter datenschutz@devk.de oder über das Kontaktformular auf unserer Internetseite unter www.devk.de/datenschutz.  
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) 
sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang 
mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ (CoC) verpflichtet. Diese präzisieren die oben genann-
ten Gesetze für die Versicherungswirtschaft und erhöhen zugleich die Transparenz der Datenverarbeitung. Die Regeln können Sie 
im Internet unter www.devk.de/datenschutz abrufen. 
 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des 
Versicherungsvertrags und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum 
Leistungsfall benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch die Leistung ist.  
 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrags ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht 

möglich. 
 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit den DEVK Versicherungen bestehenden 
Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsan-
passung, einer Vertragsergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.  
 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) 
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss einer Lebensversi-
cherung) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit die-
sen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.  
 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann 
insbesondere erforderlich sein: 
•     zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
•     zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der DEVK Versicherungen und 

deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 
•     zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 

Versicherungsmissbrauch hindeuten können, 
•     zur Risikosteuerung innerhalb des Unternehmens sowie der DEVK Versicherungen insgesamt; 
•     zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten. 
 
Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft (HIS) 

Die Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und Leistungsfalleinschätzung das Hinweis- und Informationssystem HIS, das 
derzeit von der informa HIS GmbH (Kreuzberger Straße 68, 65205 Wiesbaden, www.informa-his.de) betrieben wird. Auffälligkeiten, 
die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten, und erhöhte Risiken können wir an das HIS melden. Wir und andere Versicherungen 
fragen Daten im Rahmen der Risiko- und Leistungsprüfung aus dem HIS ab, wenn ein berechtigtes Interesse besteht. Hierfür ist ein 
Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. 
 

C. –  Hinweise zum Datenschutz 
 

DEVK Allgemeine Versicherungs-AG 
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Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags (z. B. zur Mitnahme eines Schadenfreiheitsrabatts in der Kfz-Versicherung) 
bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen 
Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.  
 
Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten wirtschaftlichen Interessen notwendig ist, fragen wir Informationen zur Beurteilung Ihres 
allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. Wir arbeiten zurzeit mit den Auskunfteien „infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 
76532 Baden-Baden“ und „Creditreform Düsseldorf/Neuss Roumen, Waterkamp & Coll. KG, Heesenstraße 65, 40549 Düsseldorf“ zu-
sammen.  
 
Automatisierte Einzelfallentscheidungen 

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, entscheiden wir gegebenenfalls vollautomatisiert 
etwa über das Zustandekommen des Vertrags, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versiche-
rungsprämie. Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag gespeicherten Daten sowie gegebenenfalls von 
Dritten hierzu erhaltenen Informationen entscheiden wir gegebenenfalls auch vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht. Die voll-
automatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen. So-
weit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen in den zuvor beschriebenen Fällen durchführen, haben Sie das Recht auf Erwirken 
des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und Anfechtung dieser Entschei-
dung.  
 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.  
 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

 
Empfänger und Empfängerkategorien von personenbezogenen Daten 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe 

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in 
der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Un-
ternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste unter www.devk.de/datenschutz oder im Anhang des An-
trags finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.  
 
Vermittler 

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertrags benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Da-
ten an den Sie betreuenden Vermittler, soweit dieser die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten benötigt.  
 
Externe Dienstleister 

Wir führen bestimmte Aufgaben, wie z. B. Teile der Leistungsprüfung oder gegebenenfalls die telefonische Kundenbetreuung, bei de-
nen es zu einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kommen kann, nicht selbst durch, sondern übertragen die Erledigung 
einer anderen Stelle. Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsge -
mäß für uns personenbezogene Daten verarbeiten unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die gültige Liste ist dem jeweiligen An-
trag beigefügt. Sie kann auch im Internet unter www.devk.de/datenschutz eingesehen oder bei den DEVK Versicherungen, Zentrale 
Kundenbetreuung, Riehler Straße 190, 50735 Köln, E-Mail: info@devk.de schriftlich angefordert werden. Zu diesen externen Dienstlei-
stern gehören u. a. Gutachter, Sachverständige, Assistance-Dienstleister, Aktenvernichter und Anbieter von IT-Services. 
 
Rückversicherer 

Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, können wir Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise über-
nehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten überge-
ben. Damit sich die Rückversicherungen ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen können, ist es möglich, 
dass wir Ihren Versicherungs- oder Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Ver-
sicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwer einzustufendes Risiko handelt.  
 
Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung uns aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungs-
prüfung unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur, soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertra-
ges mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendigen Umfang. Zu den genannten Zwecken 
werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten verwendet. Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversi-
cherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
(z. B. Gesundheitsdaten) werden Sie durch uns unterrichtet.  
 
Weitere Empfänger 

Darüber hinaus kann es erforderlich sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an 
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden).  
 
 
 



4745
03

2/
10

/2
02

0 
  (

PD
F)

Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die 
Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 
angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklau-
seln) vorhanden sind.  
 
Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die o. g. Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, 
dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unsere Unternehmen geltend gemacht wer-
den können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Darüber hinaus speichern wir Ihre Daten, soweit wir 
dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Han-
delsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO) und dem Geldwäschegesetz (GWG). Die Speicherfristen betragen danach bis zu 
zehn Jahren. 
 
Betroffenenrechte 

Gemäß den Artikeln 15 bis 22 DSGVO haben Sie bezüglich der Verarbeitung Ihrer Daten bestimmte Rechte. 
 
Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen (Art. 15). Außerdem haben Sie 
ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
(Art. 20).  
 
Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung, die Löschung oder die Einschränkung der Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen (Art. 16 bis 18).  
 
Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit formlos zu wider-
sprechen.  
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.  
 
Bis zum Zeitpunkt des Widerspruchs bleibt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung recht-
mäßig. 
       
Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den o. g. Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde 
zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:  
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  

Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf



Information über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf Grundlage der Art. 13 und 14 EU-DSGVO 

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss eines Versicherungsvertrags oder im Rahmen der Schadenbear-
beitung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln (HIS-Anfrage) können. Die in-
forma HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und Infor-

C. –  Hinweise zum Datenschutz 
 

mationssystem der Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten 
in einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche Informationen können nur aufgrund einer früheren Meldung eines Versicherungs-
unternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunternehmen geson-
dert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden von der informa HIS GmbH 
an uns, das anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt.  
 

Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: www.informa-his.de  
 
Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH  

Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche das Hinweis- und Informationssystem HIS der Versicherungs-
wirtschaft. Sie verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, um die Versicherungswirtschaft bei der Bearbeitung von Versicherungsan-
trägen und -schäden zu unterstützen. Es handelt sich bei diesen Daten um Angaben zu erhöhten Risiken oder um Auffälligkeiten, die 
auf Unregelmäßigkeiten (z. B. Mehrfachabrechnung eines Versicherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsunternehmen) hin-
deuten können.  
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1f EU-DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die 
Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interes-
sen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.  
Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss eines Versicherungsvertrags oder über die Regulierung 
von Schäden. Sie stellt den Versicherungsunternehmen lediglich die Informationen für die diesbezügliche Entscheidungsfindung zur Ver-
fügung.  
 
Herkunft der Daten der informa HIS GmbH  

Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunternehmen, die diese in das HIS einmelden.  
 
Kategorien der personenbezogenen Daten  

Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung eines Versicherungsunternehmens werden von der informa HIS GmbH – ab-
hängig von der Versicherungsart bzw. -sparte – die Daten der Anfrage oder Einmeldung mit den dazu genutzten personenbezogenen 
Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- 
bzw. Gebäudeinformationen) sowie das anfragende oder einmeldende Versicherungsunternehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmel-
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dung durch ein Versicherungsunternehmen, über die Sie gegebenenfalls von diesem gesondert informiert werden, speichert die in-
forma HIS GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten hindeuten können, sofern solche Informationen an
das HIS gemeldet wurden. In der Versicherungssparte Leben können dies z. B. Informationen zu möglichen Erschwernissen (ohne 
Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Versicherungssumme/Rentenhöhe sein. Zu Fahrzeugen sind ggf. z. B. Totalschäden, fiktive Abrech-
nungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Schadenmeldung gespeichert. Gebäudebezogene Daten sind Anzahl und Zeitraum gel-
tend gemachter Gebäudeschäden. 
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten  

Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen 
von Ermittlungsverfahren staatliche Ermittlungsbehörden.  
 
Dauer der Datenspeicherung  

Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen gem. Art. 17 Abs. 1 lit. a) EU-DSGVO nur für eine bestimmte Zeit. 
Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren gelöscht.  
 
Für die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt:  
•     direkt personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende des 

vierten Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung gelöscht. Sofern in dem genannten Zeitraum eine erneute Einmeldung zu 
einer Person erfolgt, führt dies zur Verlängerung der Speicherung der personenbezogenen Daten um weitere vier Jahre. Die maxi-
male Speicherdauer beträgt in diesen Fällen zehn Jahre.  

•     Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht zustande gekommenen Verträgen am Ende des dritten Jahres nach der 
erstmaligen Speicherung gelöscht.  

 
Betroffenenrechte  

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. Diese 
Rechte nach Art. 15 bis 18 EU-DSGVO können gegenüber der informa HIS GmbH unter der unten genannten Adresse geltend gemacht
werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die für die informa HIS GmbH zuständige Aufsichtsbehörde – Der Hes-
sische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden – zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das
HIS ist die für das Versicherungsunternehmen zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig.  
 

Nach Art. 21 Abs. 1 EU-DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Per-

son ergeben, unter der unten genannten Adresse widersprochen werden.  
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Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespeichert 
hat und an wen welche Daten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS GmbH dies gerne mit. Sie können dort unentgelt-
lich eine sog. Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, dass die informa HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen 
Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist.  
 
Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt die informa HIS GmbH folgende Angaben von Ihnen:  
•     Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum  
•     aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre  
•     ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifügung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung I oder II zum 

Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich.  
•     Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versicherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich, das 

das Eigentum belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags).  
 
Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa HIS GmbH 
die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft auch via Internet unter: 
www.infoma-HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS GmbH beantragen.  
 
Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten  

informa HIS GmbH  
Kreuzberger Ring 68  
65205 Wiesbaden  
Telefon: 0611 880870-0 
 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist zudem unter der o. a. Anschrift, Abteilung Datenschutz, oder per  
E-Mail unter folgender Adresse erreichbar: his-datenschutz@informa.de. 
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Information gem. Art. 14 EU-DSGVO über die infoscore Consumer Data GmbH („ICD“) 

1. Name und Kontaktdaten der ICD (verantwortliche Stelle) sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der ICD ist unter der o. a. Anschrift, Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter:  
datenschutz@arvato-infoscore.de erreichbar. 
  
2. Zwecke der Datenverarbeitung der ICD 

Die ICD verarbeitet und speichert personenbezogene Daten, um ihren Vertragspartnern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdig-
keit von natürlichen und juristischen Personen sowie zur Prüfung der Erreichbarkeit von Personen unter den von diesen angegebenen 
Adressen zu geben. Hierzu werden auch Wahrscheinlichkeits- bzw. Scoringwerte errechnet und übermittelt. Solche Auskünfte sind not-
wendig und erlaubt, um das Zahlungsausfallrisiko z. B. bei einer Kreditvergabe, beim Rechnungskauf oder bei Abschluss eines Versi-
cherungsvertrags vorab einschätzen zu können. Die Datenverarbeitung und die darauf basierenden Auskunftserteilungen der ICD die-
nen gleichzeitig der Bewahrung der Auskunftsempfänger vor wirtschaftlichen Verlusten und schützen Verbraucher gleichzeitig vor der 
Gefahr der übermäßigen Verschuldung. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, zur Risikosteuerung, 
zur Festlegung von Zahlarten oder Konditionen sowie zur Tarifierung.  
 
3. Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung der ICD 

Die ICD ist ein Auskunfteiunternehmen, das als solches bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde gemeldet ist. Die Verarbei-
tung der Daten durch die ICD erfolgt auf Basis einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1a i.V.m. Art. 7 Datenschutzgrundverordnung (EU-
DSGVO) oder auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 f EU-DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Ver-
antwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und sofern die Interessen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, nicht überwiegen. Die ICD stellt ihren Vertragspartnern die Informationen nur dann zur Verfügung, 
wenn eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder von den Vertragspartnern ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaub-
haft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere 
vor Eingehung von Geschäften mit wirtschaftlichem Risiko gegeben (z. B. Rechnungskauf, Kreditvergabe, Abschluss eines Mobilfunk-, 
Festnetz- oder Versicherungsvertrags). 
 
4. Kategorien der personenbezogenen Daten der ICD 

Von der ICD werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften), Informationen zum 
vertragswidrigen Zahlungsverhalten (siehe auch Ziff. 5), zu Schuldnerverzeichniseintragungen, (Privat-) Insolvenzverfahren und zur 
(Nicht-)Erreichbarkeit unter der angegebenen Adresse sowie entsprechende Scorewerte verarbeitet bzw. gespeichert. 
 
5. Herkunft der Daten der ICD 

Die Daten der ICD stammen aus den amtlichen Insolvenzveröffentlichungen sowie den Schuldnerverzeichnissen, die bei den zentralen 
Vollstreckungsgerichten geführt werden. Dazu kommen Informationen von Vertragspartnern der ICD über vertragswidriges Zahlungs-
verhalten basierend auf gerichtlichen sowie außergerichtlichen Inkassomaßnahmen. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) aus den Anfragen von Vertragspartnern der ICD gespeichert.  
 
6. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten der ICD 

Empfänger sind ausschließlich Vertragspartner der ICD. Dies sind insbesondere Unternehmen, die ein wirtschaftliches Risiko tragen 
und ihren Sitz im europäischen Wirtschaftsraum, in Großbritannien und in der Schweiz haben. Es handelt sich dabei im Wesentlichen 
um Versandhandels- bzw. eCommerce-, Telekommunikations- und Versicherungsunternehmen, Finanzdienstleister (z. B. Banken, Kre-
ditkartenanbieter), Energieversorgungs- und Dienstleistungsunternehmen. Darüber hinaus gehören zu den Vertragspartnern der ICD 
Unternehmen, die Forderungen einziehen, wie etwa Inkassounternehmen, Abrechnungsstellen oder Rechtsanwälte.  
 
7. Dauer der Datenspeicherung der ICD 

Die ICD speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit, nämlich solange, wie deren Speicherung i.S.d. Art. 17 
Abs. 1 lit. a) EU-DSGVO notwendig ist. 
Die bei ICD zur Anwendung kommenden Prüf- und Löschfristen entsprechen einer Selbstverpflichtung (Code of Conduct) der im Verband 
„Die Wirtschaftsauskunfteien e.V.“ zusammengeschlossenen Auskunfteiunternehmen.  
•     Informationen über fällige und unbestrittene Forderungen bleiben gespeichert, solange deren Ausgleich nicht bekannt gegeben 

wurde; die Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung wird jeweils taggenau nach vier Jahren überprüft. Wird der Ausgleich 
der Forderung bekannt gegeben, erfolgt eine Löschung der personenbezogenen Daten taggenau drei Jahre danach.  

•     Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsgerichte (Eintragungen nach § 882c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 
ZPO) werden taggenau nach drei Jahren gelöscht, jedoch vorzeitig, wenn der ICD eine Löschung durch das zentrale Vollstreckungs-
gericht nachgewiesen wird. 

•     Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungsverfahren werden taggenau drei Jahre nach Been-
digung des Insolvenzverfahrens oder nach Erteilung oder Versagung der Restschuldbefreiung gelöscht. 

•     Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrags mangels Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen oder über 
die Versagung der Restschuldbefreiung werden taggenau nach drei Jahren gelöscht.  

•     Angaben über Anfragen werden spätestens taggenau nach drei Jahren gelöscht. 
•     Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwährenden Spei-

cherung für weitere drei Jahre. Danach werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizierung eine länger 
währende Speicherung erforderlich ist. 

 
8. Betroffenenrechte gegenüber der ICD 

Jede betroffene Person hat gegenüber der ICD das Recht auf Auskunft nach Art. 15 EU-DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 
16 EU-DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 EU-DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 EU-DSGVO. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die ICD zuständige Aufsichtsbehörde – Der Landesdatenschutzbeauftragte für 

C. –  Hinweise zum Datenschutz 
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den Datenschutz Baden-Württemberg, Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart – zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem 
betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der EU-DSGVO erteilt wur-
den. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten. 
 

Nach Art. 21 Abs. 1 EU-DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen 

Person ergeben, gegenüber der ICD widersprochen werden. 
 
 

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die ICD zu Ihrer Person gespeichert und an wen sie welche Daten übermittelt hat, teilt Ihnen 
die ICD das gerne im Rahmen einer – unentgeltlichen – schriftlichen Selbstauskunft mit. Die ICD bittet um Ihr Verständnis, dass sie aus 
datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon 
nicht möglich ist. Um einen Missbrauch des Auskunftsrechts durch Dritte zu vermeiden, benötigt die ICD folgende Angaben von Ihnen: 
 

Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum, aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort), ggf. Voranschriften 
der letzten fünf Jahre (dies dient der Vollständigkeit der zu erteilenden Auskunft). 
 

Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises beifügen, erleichtern Sie der ICD die Identifizierung Ihrer Person und 
vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft auch via Internet unter:  
https://www.arvato.com/finance/de/verbraucher/selbstauskunft/selbstauskunft-anfordern.html beantragen.  
 
9. Profilbildung/Profiling/Scoring 

Die ICD-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim Scoring der ICD wird anhand von Informationen und Erfah-
rungen aus der Vergangenheit eine Prognose insbesondere über Zahlungswahrscheinlichkeiten erstellt. Das Scoring basiert primär auf 
Basis der zu einer betroffenen Person bei der ICD gespeicherten Informationen. Anhand dieser Daten, von adressbezogenen Daten so-
wie von Anschriftendaten erfolgt auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren (insbes. Verfahren der logistischen Regression) eine 
Zuordnung zu Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliches Zahlungsverhalten aufwiesen.  
 

Folgende Datenarten werden bei der ICD für das Scoring verwendet, wobei nicht jede Datenart auch in jede einzelne Berechnung mit 
einfließt: Daten zum vertragswidrigen Zahlungsverhalten (siehe Ziff. 4. u. 5.), zu Schuldnerverzeichnis-Eintragungen und Insolvenzver-
fahren (siehe Ziff. 4. u. 5.), Geschlecht und Alter der Person, adressbezogene Daten (Bekanntsein des Namens bzw. des Haushalts an 
der Adresse, Anzahl bekannter Personen im Haushalt (Haushaltsstruktur), Bekanntsein der Adresse), Anschriftendaten (Informationen 
zu vertragswidrigem Zahlungsverhalten in Ihrem Wohnumfeld (Straße/Haus)), Daten aus Anfragen von Vertragspartnern der ICD. 
 

Besondere Kategorien von Daten i.S.d. Art. 9 EU-DSGVO (z. B. Angaben zur Staatsangehörigkeit, ethnischen Herkunft oder zu politi-
schen oder religiösen Einstellungen) werden von ICD weder gespeichert noch bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeitswerten 
berücksichtigt. Auch die Geltendmachung von Rechten nach der EU-DSGVO, also z. B. die Einsichtnahme in die bei der ICD gespeicher-
ten Informationen nach Art. 15 EU-DSGVO, hat keinen Einfluss auf das Scoring.  
 

Die ICD selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss eines Rechtsgeschäfts oder dessen Rahmenbedingungen (wie z. B. an-
gebotene Zahlarten), sie unterstützt die ihr angeschlossenen Vertragspartner lediglich mit ihren Informationen bei der diesbezüglichen 
Entscheidungsfindung. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit sowie die darauf basierende Entscheidung erfolgt 
allein durch Ihren Geschäftspartner.   
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Auszug aus der Satzung der 
„DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung 
Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G.  

Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn" 

§ 2

Wesen und Zweck des Vereins 

1. Der Verein ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Er ist eine Selbsthilfeeinrichtung der Eisenbahner und von der Deutschen
Bahn AG sowie dem Bundeseisenbahnvermögen als betriebliche Sozialeinrichtung anerkannt.

2. Der Verein bezweckt

a) die Versicherung des Gutes seiner Mitglieder gegen Feuer- einschl. Blitzschlag- und Explosions-, gegen Einbruchdiebstahls- und
Beraubungs-, Leitungswasser-, Sturm-, Glasbruch- und Transportschäden,

b) die Versicherung seiner Mitglieder gegen Unfall- und Haftpflichtschäden,

c) die Kraftfahrtversicherung, die Kraftfahrt-Strafrechtsschutzversicherung sowie die Kraftfahrt-Pannenversicherung seiner Mitglie-
der,

d) die Versicherung seiner Mitglieder gegen verschiedene finanzielle Verluste,

e) die Technische Versicherung sowie die sonstige Schadenversicherung seiner Mitglieder,

f) die Auslandsreise-Krankenversicherung seiner Mitglieder

nach den Bestimmungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die einzelnen Versicherungsarten,

g) die Vermittlung von Versicherungen in den vom Verein selbst nicht betriebenen Versicherungszweigen; in den selbst betriebenen
Versicherungszweigen nur in Bezug auf die nach § 5 der Satzung nicht versicherbaren Personen.

3. Mit Genehmigung der Versicherungsaufsichtsbehörde kann der Geschäftsbetrieb auf andere Versicherungszweige ausgedehnt wer-
den. 

4. Der Verein kann Rückversicherung nehmen und gewähren. Durch die Gewährung von Rückversicherung wird eine Mitgliedschaft
zum Verein gem. § 5 nicht begründet. Der Umfang des Rückversicherungsgeschäfts darf 10 Prozent des Umfangs der Mitgliederver-
sicherung nicht übersteigen. 

5. Der Verein kann als Vermittler von Bausparverträgen und Investmentfondsanteilen tätig werden, soweit § 15 Absatz 1 Versicherungs-
aufsichtsgesetz (VAG) nicht entgegensteht.

§ 5

Mitgliedschaft 

1. Dem Verein können als Mitglieder beitreten:

a) Eisenbahner,

Angehörige der Eisenbahn-Nebenbetriebe,
Mitarbeiter von Unternehmen, deren Grund- oder Stammkapital im Mehrheitsbesitz eines Eisenbahnunternehmens steht,

Mitarbeiter von Unternehmen, die zum Organisationsbereich der „Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft“ oder der „Gewerk-
schaft Deutscher Lokomotivführer“ gehören,

Mitglieder der „Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft“ und der „Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer“,

Mitarbeiter und Mitglieder der gesetzlichen Sozialeinrichtungen sowie Mitarbeiter der Einrichtungen gem. §§ 13, 14, 15 des Ge-
setzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen,

Vertrauensärzte der Eisenbahn und ihrer Sozialversicherungsträger,

Mitarbeiter von Linienverkehrsunternehmen im Sinne der §§ 2 I Nr. 1 bis 3, 42, 43 Per sonen be för de rungs gesetz,

– sofern diese von Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts selbst
betrieben werden

oder

– sofern diese von juristischen Personen des Privat rechts, an deren Grundkapital juristische Personen des deutschen öffent-
lichen Rechts mit mehr als 50 Prozent beteiligt sind, betrieben werden

sowie Mitarbeiter von deren Beteiligungsunternehmen 

– sofern sie Dienstleistungen für Linienverkehrsunternehmen erbringen,

Mitarbeiter von Unternehmen oder öffentlichen Verwaltungen, die Verkehrsleistungen, Verkehrsmittel, Verkehrsanlagen oder Ver-
kehrsserviceleistungen bestellen, erstellen, sofern die Mitarbeiter vom Vorstand allgemein oder im Einzelfall für die Mitglied-
schaft zugelassen sind. 

D. – Auszug aus der Satzung der „DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung 

Sach- und HUK-Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn“ 

– Auszug aus der Satzung der „DEVK Allgemeine Versicherungs-AG“
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               Mitarbeiter des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und seiner nachgeordneten Behörden sowie der „Au-
tobahn Tank & Rast Holding GmbH“.  

 
               Vorstehendes gilt auch für nicht mehr aktive Mitarbeiter, sofern sie Versorgungsbezüge erhalten und deren versorgungsberech-

tigte Hinterbliebene. 
 
        b)   Die unter a) genannten Dienstherren und Arbeitgeber. 
 
        c)    Vereinigungen der oben bezeichneten Personen. 
 
2.      Die Mitgliedschaft wird durch Abschluss einer Versicherung mit dem Verein erworben. Sie beginnt mit dem Inkrafttreten der Versiche-

rung und endet mit ihrem Erlöschen. 
 
3.      Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein den Fortbestand der Voraussetzungen für den Erwerb der Vereinsmitgliedschaft auf Verlan-

gen nachzuweisen. Den Wegfall der Voraus setzungen hat das Mitglied unverzüglich anzuzeigen. 
 
4.      Ausnahmsweise können auch für einen vom Vorstand festzulegenden Personenkreis Versicherungen gegen feste Prämien derart 

abgeschlossen werden, dass der Versicherungsnehmer nicht Mitglied des Vereins wird, er somit weder Anspruch auf Überschus-
sverteilung hat, noch nachschusspflichtig ist. Auf solche Versicherungen dürfen zusammen höchstens 10 Prozent der Beitragsein-
nahme entfallen. 

 
5.      Sofern eine Versicherung gemäß § 5 Ziffer 4. der Satzung nicht in Betracht kommt, ist der Verein, sobald er von dem Wegfall der 

unter Ziffer 1. genannten Voraussetzungen Kenntnis erlangt, verpflichtet, das Versicherungsverhältnis spätestens drei Monate vor 
Ablauf des laufenden Versicherungsjahres zu kündigen. Hat die Dreimonatsfrist bereits begonnen und ist deshalb die Kündigung 
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres nicht mehr zulässig, ist das Versicherungsverhältnis mit einer Frist von drei Monaten 
zu kündigen. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                      Fassung vom 18. März 2016 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus der Satzung der 
„DEVK Allgemeine Versicherungs-AG" 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

1.      Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb 
 
        a)   der Sachversicherung, 
 
        b)   der Haftpflichtversicherung, 
 
        c)    der Unfallversicherung, 
 
        d)   der Kraftfahrtversicherung, 
 
        e)   der Kraftfahrt-Strafrechtsschutzversicherung, 
 
        f)    der Kraftfahrt-Pannenversicherung, 
 
        g)   der Transportversicherung, 
 
        h)   der Rückversicherung, 
 
        i)    der sonstigen Schadenversicherung, 
 
        j)    der Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste, 
 
        k)    der Auslandsreise-Krankenversicherung, sowie 
 
        l)    der Kautionsversicherung 
 
        m)  der nichtsubstitutiven Krankenversicherung. 
 
2.      Die Gesellschaft kann als Vermittler von Versicherungs-, Bauspar- und Investmentverträgen tätig werden, soweit § 15 Abs. 1 Versi-

cherungsaufsichtsgesetz (VAG) nicht entgegensteht. 
 
3.      Ferner ist es der Gesellschaft gestattet, die Geschäfte anderer Versicherungsunternehmen weiterzuführen, Bestände zu übernehmen 

und sich an anderen mit ihrem Geschäftsbetrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Unternehmen zu beteiligen. 
 
 

Fassung vom 6. März 2018
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